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 Los 1 – Baufeld Nord 

Neubau
Nutzung: Wohnen
Lage: Zentrale Quartierslage in Nähe zum Grünzug

Sehr gute Erschließung über Quartiersstraße
Größe: ca. 5.070 qm
Bebaubarkeit: max. rd. 8.100 qm Geschossfl äche (GF) 

3 bis max. 4 Vollgeschosse möglich, GRZ 0,4

Mindestkaufpreis: 1.952.000 Euro zzgl. Nebenkosten

 Los 2 – Baufeld Süd-West 

Neubau
Nutzung: Wohnen
Lage: Zentrale Quartierslage am südlichen 

Quartierseingang,
Sehr gute Erschließung über Quartiersstraße

Größe: ca. 2.411 qm 
Bebaubarkeit: max. rd. 2.900 qm Geschossfl äche (GF) 

2 bis 3 Vollgeschosse möglich, GRZ 0,4

Mindestkaufpreis: 808.000 Euro zzgl. Nebenkosten

 Los 3 – Baufeld Süd-Ost 

Neubau
Nutzung: Wohnen
Lage: Zentrale Quartierslage am südlichen 

Quartierseingang
Sehr gute Erschließung über Quartiersstraße

Größe: ca. 3.634 qm 
Bebaubarkeit: max. rd. 5.050 qm Geschossfl äche (GF) 

3 bis 4 Vollgeschosse möglich, GRZ 0,4

Mindestkaufpreis: 1.330.000  Euro zzgl. Nebenkosten

ÜBERBLICK DER ANGEBOTENEN LOSE 
UND MINDESTKAUFPREISE
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Abb. 1: Verortung Neubaugebiet Giselbertstraße
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ANLASS

1

Die Hansestadt Buxtehude ist ein Mittelzentrum im 
Landkreis Stade in Niedersachsen. Mit rund 40.000 Ein-
wohnern ist Buxtehude die zweitgrößte Stadt des Land-
kreises und liegt verkehrsgünstig in der Metropolregion 
Hamburg. 

Buxtehude ist eine wachsende Stadt und erfreut sich einer 
stetig zunehmenden Beliebtheit als Wohnstandort. Die 
naturnahe Lage und gleichzeitige Nähe zur Hansestadt 
Hamburg bieten ein besonderes Potenzial. Als Dreh-
scheibe zwischen Hamburg und Cuxhaven zählt Buxte-
hude gegenwärtig zu den dynamischen Entwicklungszent-
ren in der Metropolregion Hamburg.

Ziel des neuen Baugebiets Giselbertstraße ist die Schaff ung 
von dringend benötigtem Wohnraum in zentrums- und 
bahnhofsnaher Lage der Hansestadt Buxtehude.

Mit unmittelbarem Zugang zur freien Landschaft wird 
hier ein hochwertig gestaltetes Wohnbaugebiet mit rund 
11 ha und ca. 400 Wohneinheiten entstehen. Der Schwer-
punkt des neuen Wohnquartiers Giselbertstraße liegt auf 
einer attraktiven Mischung aus verschiedenen Wohnnut-
zungen und Wohnformen sowie Freizeit- und Sportange-
boten in dem geplanten, ca. 1 ha großer Grünzug mitten 
im Quartier, der als Naherholungsraum Aufenthaltsfunk-
tionen übernehmen und im Sinne des Sportentwicklungs-
konzeptes sportliche Aktivitäten ermöglichen soll. 

Während die Bebauung im Quartierszentrum dichter ist 
und im Schwerpunkt durch Geschosswohnungsbau mit 
3 und bis zu 4 Vollgeschossen (punktuell auch 5 Voll-
geschosse) geprägt sein wird, entstehen an den Quar-
tiersrändern feinkörnigere Typologien mit zum Beispiel 
Reihenaus- und Doppelhausformen.

Es entsteht Wohnraum für Menschen in allen Lebens-
lagen. Es sollen im geförderten bzw. preisgedämpften 
Mietwohnungsbau sowie im frei fi nanzierten Segment 
passend geschnittene Wohnungen mit moderater Größe 
angeboten werden. Das Segment der preisgedämpften 

Mietwohnungen richtet sich besonders an Haushalte mit 
geringerem Einkommen, die zwar einen Wohnberechti-
gungsschein erhalten, denen aber keine weiteren Sozialleis-
tungen zustehen und die somit auf dem Mietwohnungs-
markt benachteiligt sind. 

Für dieses Quartier sollen diff erenzierte Konzepte entwi-
ckelt werden, die es den Menschen beispielsweise ermög-
lichen, bis ins hohe Alter hinein in der eigenen Wohnung 
oder zumindest im Quartier wohnen bleiben zu können. 
Daher soll zukünftig im gesamten Quartier Wohnraum 
für unterschiedliche Zielgruppen wie beispielsweise 
Generationswohn- Projekte, für junge Familien sowie 
studentischer Wohnraum umgesetzt werden.

Beabsichtigt ist die Errichtung eines begrünten Lärm-
schutzwalls zur Abschirmung der Schallimmissionen der 
südlich verlaufenden Bahnlinie. Die hochwertige Gestal-
tung dieses Bauwerks trägt dazu bei, dass dieser als eine 
modellierte und gestaltete Landschaft wahrgenommen 
wird. 

Für die Gestaltung der Straßenräume wird ein Konzept 
entwickelt, das mit großzügigen Fußwegen und straßen-
begleitenden Baumreihen ebenfalls eine hohe Aufenthalts-
qualität bieten wird. 

Vorgesehen ist die Ausbildung eines Quartiersplatzes 
und Mischgebietsnutzungen im Eingangsbereich des 
Baugebiets.
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Das Quartier Giselbertstraße entwickelt die Hanse stadt 
Buxtehude gemeinsam mit einem Partner (HBI Hausbau 
Immobiliengesellschaft mbH), der über rund ein Drittel 
der Baufl ächen verfügt und diese selbstständig entwickelt 
bzw. vermarktet. Die HBI entwickelt zunächst die nörd-
lich der Lose 1 und 3 gelegene Fläche (siehe Abb. 2).

In der vorliegenden Grundstücksausschreibung werden 
durch die Hansestadt Buxtehude mehrere Baufelder 
unterschiedlicher Lage und Größe für verschiedene Ziel-
gruppen in einer Grundstücksausschreibung gebündelt 
und zeitgleich angeboten. Die hier angebotenen Baufelder 
befi nden sich ausschließlich im Eigentum der Hansestadt 
Buxtehude.

In weiteren, nachgelagerten Ausschreibungen werden 
sukzessive auch die östlichen und westlichen Randbereiche 
des Quartiers sowie der nördliche Abschnitt des Bauge-
biets entsprechend der o. g. Ausführungen der Entwick-
lung zugeführt. 
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Abb. 2: Lageplan Lose und Baufeld HBI
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Bebauungsplan Nr. 111  "Wohngebiet Giselbertstraße"

Bebauungsplan  Nr. 111
"Wohngebiet Giselbertstraße"

N
Maßstab 1:1.000

0 10 50 m20

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und des § 58 der Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Hansestadt Buxtehude diesen
Bebauungsplan Nr. 111 "Giselbertstraße", bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden
textlichen Festsetzungen sowie den nebenstehenden örtlichen Bauvorschriften als Satzung
beschlossen.

Hansestadt Buxtehude, den ......................

Verfahrensvermerke

Der Verwaltungsausschuss der Hansestadt Buxtehude hat in seiner Sitzung am 22. März 2011 die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 111 "Giselbertstraße" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 07.10.2016 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Buxtehude, den 13.12.2017

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Gemeinde Buxtehude Maßstab 1:1000

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom
07.10.2015). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch
einwandfrei.

Buxtehude, den ...........................

Der Entwurf wurde ausgearbeitet von:

BPW baumgart+partner
Ostertorsteinweg 70-71
28203 Bremen

Bremen, den ................................

...................................
Öffentlich best. Vermessungs-Ing.

Büroinhaber Lars Lemke

Aufstellungsbeschluss

Planverfasser

Präambel

Planunterlage

Der Verwaltungsauschuss der Hansestadt Buxtehude hat in seiner Sitzung am 21.11.2017 dem Entwurf
des Bebauungsplanes Nr. 111 und der Begründung  zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß §
3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am .........................
ortsüblich bekanntgemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr.111 und die Begründung mit den
wesentlichen vorliegenden umweltbezogenen Stellungungnahmen haben in der Zeit vom 02.01.2018 bis
02.02.2018 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Buxtehude, den ................................

Der Rat der Hansestadt Buxtehude hat den Bebauungsplan Nr. 111 nach Prüfung der eingegangenen
Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung
am ....................... als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Buxtehude, den ...........................

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 111 ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ................... im
Amtsblatt für den Landkreis Stade bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am
......................... rechtsverbindlich geworden.

Buxtehude, den ........................... 

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 111 ist gemäß § 215 BauGB die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht
geltend gemacht worden.

Buxtehude, den ...........................

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 111 sind Mängel der Abwägung
nicht geltend gemacht worden.

Buxtehude, den ...........................

Bürgermeisterin  ..................................................

Satzungsbeschluss

Inkrafttreten

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Mängel der Abwägung

Bürgermeisterin  ..................................................

Öffentliche Auslegung

Ostertorsteinweg 70-71 fon 0421.70 32 07 office@bpw-baumgart.de
28203 Bremen fax 0421.70 22 37 www.bpw-baumgart.de

Planverfasser:

ENTWURF

TEXT TEIL B

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Art der Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 5 und 6 Nr. 1 BauNVO)
1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind folgende nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen

Nutzungen ausgeschlossen:
· Betriebe des Beherbergungsgewerbes einschließlich Ferienwohnungen gem. § 13 a BauNVO
· Gartenbaubetriebe
· Tankstellen

1.2 In den Mischgebieten (MI) sind folgende nach § 6 Abs. 2 BauNVO zulässige Nutzungen ausgeschlossen:
· Gartenbaubetriebe
· Tankstellen
· Vergnügungsstätten im Sinne des § 4 a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO
· Einzelhandelsbetriebe. Dieses gilt nicht für Einzelhandelsbetriebe, die der Nahversorgung des Gebietes

dienen. Sonstige Sortimente sind als Randsortimente bis max. 10 % der Verkaufsfläche zulässig.
Maßgeblich ist die Buxtehuder Sortimentsliste:

Nahversorgungsrelevante Sortimente:
· Nahrungs- und Genussmittel, Reformwaren
· Drogerieartikel (Körperpflege, Wasch-, Putz und Reinigungsmittel)
· Pharmazeutische Artikel, Arzneimittel
· Schnittblumen und kleinere Pflanzen
· Zeitungen und Zeitschriften

2.       Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 BauNVO)
2.1 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)
2.1.1 Für Mittelhäuser von Hausgruppen in den Allgemeinen Wohngebieten ist die Überschreitung der festgesetzten

GRZ auf bis zu 0,5 zulässig.
2.1.2 Ausnahmsweise kann für die Errichtung von Tiefgaragen mit ihren Zufahrten eine Überschreitung der

festgesetzten GRZ auf bis zu 0,8 zugelassen werden, sofern der Nachweis einer ordnungsgemäßen
Entwässerung im Rahmen eines genehmigten Entwässerungsantrages erbracht wird und eine Begrünung
gemäß den Anforderungen der textlichen Festsetzung Nr. 9.1 erfolgt.

2.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)
2.2.1 Der jeweilige Bezugspunkt für alle festgesetzten Höhen baulicher Anlagen ist die Höhe der vor den jeweiligen

Gebäudefassaden liegenden Oberfläche der Fahrbahnmitte des dem jeweiligen Baugrundstück
nächstgelegenen Abschnitts der öffentlichen Verkehrsfläche. Bei unterschiedlichen Höhen ist zwischen dem
tiefst- und dem höchstgelegenen Punkt zu mitteln.

2.2.2 Die Firsthöhe (FH) ist die Höhe des höchsten Punkts des Gebäudedaches über dem Bezugspunkt. Attiken
und Brüstungen gelten als Bestandteil des Gebäudedaches.

2.2.3 Die Traufhöhe (TH) ist die Höhe des Schnittpunkts der traufseitigen aufgehenden Wandaußenflächen mit der
Oberkante Dachhaut über dem Bezugspunkt.
Davon abweichend gilt:
· Bei Dachformen mit Attika oder Brüstung ist die Oberkante der Attika bzw. der Brüstung als Traufpunkt

anzunehmen.
· Bei Staffelgeschossen ist für die Fassadenabschnitte, an denen die Zurückstaffelung durchgehend

mindestens 2,0 m beträgt, die Traufhöhe wie folgt zu ermitteln:
Bei vorhandener Brüstung: Oberkante Brüstung des untersten Staffelgeschosses;
Bei vorhandener Attika: Oberkante Attika des untersten Staffelgeschosses;
Ansonsten ist der Schnittpunkt der aufgehenden Wand mit der Dachhaut des untersten 
Staffelgeschosses maßgeblich.

· Bei einseitig geneigten Dächern sind diese Regelungen auch auf der hohen Dachseite anzuwenden.
2.2.4 Für untergeordnete technische Aufbauten, Anlagen zur Wärmerückgewinnung und zur Nutzung regenerativer

Energien darf die maximale Firsthöhe um max. 1,5 m überschritten werden, wenn sie mindestens 1,5 m von
der Dachkante zurückbleiben.

2.2.5 Die Sockelhöhe (SH) darf maximal 0,3 m betragen. Die Sockelhöhe ist die Höhe der Oberkante
Fertigfußboden im Erdgeschoss (OK FF EG) über dem Bezugspunkt.

2.2.6 Die Höhe der Oberkante der Tiefgaragendecke darf nicht höher als die Oberkante der höchstgelegenen
angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche liegen. Hieraus resultierende Höhenunterschiede zwischen der
Tiefgaragendecke und der angrenzenden Geländeoberfläche sind durch Geländemodellierung auszugleichen.

3. Überbaubare Grundstücksfläche und Bauweise sowie vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der
Tiefe der Abstandsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 2a BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO)

3.1 Innerhalb aller Baugebiete mit der Festsetzung einer abweichenden Bauweise gelten die Bestimmungen der
offenen Bauweise mit der Abweichung, dass Gebäude eine maximale Gesamtlänge von 30 m nicht
überschreiten dürfen. Bei Eckgebäuden gilt die maximale Gesamtlänge von 30 m je Straßenseite.
Ausnahmsweise können in den Baugebieten MI 1, MI 2, WA 1, WA 4, WA 5 und WA 6 auch Gebäudelängen
von bis zu 55 m - bei Eckgebäuden je Straßenseite - zugelassen werden, sofern die Trauf- und Firsthöhe des
Gebäudes zur nächstgelegenen öffentlichen Erschließungsstraße abschnittsweise um mindestens 2,5 m
verändert wird
· entweder mindestens einmal auf mindestens 15 m Länge;
· oder mindestens zweimal auf mindestens 7,5 m Länge.
Die festgesetzten Mindest- und Maximalhöhen der Gebäude sind dabei einzuhalten.

3.2 Innerhalb aller Baugebiete mit der Festsetzung einer abweichenden Bauweise gilt, dass Tiefgaragen auch
dann ohne Grenzabstände errichtet werden dürfen, wenn deren Oberkante gemäß der textlichen Festsetzung
2.2.6 oberhalb des natürlichen Geländeverlaufs liegt. Die gemäß Niedersächsischer Bauordnung
erforderlichen Baulasten müssen vorliegen. Öffnungen und Vorrichtungen zur Entlüftung sind nur außerhalb
der Grenzabstände nach Niedersächsischer Bauordnung zulässig.

3.3 Überschreitungen von Baugrenzen und Baulinien sind ausnahmsweise zulässig für:
· Dachüberständen um bis zu 0,5 m;
· Eingangsüberdachungen und einseitigen Vorbauten zum Schutz von Hauseingängen auf maximal 2,0 m

Breite um bis zu 1,0 m.
3.4 Hinter Baulinien zurücktreten dürfen ausnahmsweise:

· Dachgeschosse als Staffelgeschosse;
· Loggien auf maximal 20 % der Gebäudelänge um maximal 2,0 m;
· Rücksprünge zur Gliederung der Fassade auf maximal 30 % der Gebäudelänge um maximal 0,5 m.

4. Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
4.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 sind je Einzelhaus maximal zwei, je Doppelhaushälfte und

je Hausgruppeneinheit maximal eine Wohneinheit zulässig.

5. Flächen für Stellplätze, Garagen, offene Kleingaragen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB,
§§ 12 und 14 BauNVO) sowie Flächen für Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)

5.1 Für bauliche Anlagen nach § 12 und 14 BauNVO gelten in allen Baugebieten folgende Zulässigkeiten:

5.2 Innerhalb der festgesetzten Flächen für Vorgartenzonen sind Zufahrten zu Garagen, Carports und offenen
Stellplätzen zulässig. Die Breiten der Zufahrten sind auf das erforderliche Mindestmaß für ein Kraftfahrzeug zu
beschränken.

6. Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
6.1 Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belegten Flächen müssen für die in der Planzeichnung festgesetzten

Nutzungen dauerhaft zur Verfügung stehen, insbesondere sind hochbauliche Anlagen und Anpflanzungen von
Sträuchern und Bäumen unzulässig.

6.2 Die Flächen mit Geh- und Fahrrechten zugunsten der Hansestadt Buxtehude mit der Bezeichnung "B" sind
auf der gesamten Länge entlang des Lärmschutzwalls in einer Breite von 3 m dauerhaft befahrbar und
begehbar zu halten. Innerhalb dieser Flächen sind Einfriedungen, Nebenanlagen sowie sonstige bauliche
Anlagen unzulässig.

7. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 2 Nr. 2
BauGB, ), Flächen für Nebenanlagen sowie Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12 und
14 BauNVO)

7.1 Innerhalb des festgesetzten Immissionsschutzstreifens ist vor der Errichtung schutzbedürftiger Einrichtungen
ein Lärmschutzwall in einer Höhe von 8 m, gemessen über der Mitte der angrenzenden öffentlichen
Verkehrsfläche "Giselbertstraße", zu errichten. Die obersten drei Meter des Lärmschutzwalls können auch als
Lärmschutzwand ausgeführt werden. Der Lärmschutzwall ist dauerhaft zu begrünen.

7.2 Innerhalb des festgesetzten Immissionsschutzstreifens "Lärmschutzwall/-wand" sind Anlagen zur
Gebietsversorgung mit Elektrizität und Wärme sowie Anlagen nach § 12 BauNVO (Stellplätze und Garagen)
zulässig. Die Anlagen sind nur zulässig, wenn von ihnen in Bezug auf die angrenzende Wohnbebauung keine
störenden Emissionen hervorgerufen werden.

7.3 Entlang der Baugrenzen und Baulinien ist tagsüber infolge von Verkehrslärm mit den in der Planzeichnung
dargestellten Außenwerten (Tagwerte) zu rechnen. In den Bereichen mit Außenlärmwerten über 50 dB(A) ist
durch Grundrissgestaltung innerhalb der Gebäude oder andere geeignete bauliche Maßnahmen (z.B.
schallabsorbierende Ausbildung der Fensterlaibung, andere besondere Fensterkonstruktionen,
Doppelfassaden, verglaste Vorbauten wie verglaste Loggien, Wintergärten) sicherzustellen, dass in den zu
Wohnzwecken dienenden Aufenthaltsräumen der Mittelungspegel von 35 dB(A) nicht überschritten wird.

B2. Auswahl der Baustoffe und Farben von Dacheindeckung, Dachbegrünung und Dachformen (§ 84 Abs.
3 Nr. 1 NBauO)

B2.1 Für die Dachneigung und Form der Dächer gilt:
· In allen Baugebieten mit Ausnahme der Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 sind ausschließlich

flachgeneigte Dächer mit einer maximalen Neigung von 10° zulässig.
· In den Allgemeinen Wohngebieten mit der Bezeichnung WA 2 und WA 3 sind ausschließlich zulässig:

- Sattel-, Walm- und Zeltdächer bis zu einer Neigung von 48° und Flachdächer;
- Pultdächer bis zu einer Neigung von 25°;
- Krüppelwalmdächer bis zu einer Neigung von 48° nur mit einer Abwalmung, die nicht mehr als ein Drittel

der Höhe des Giebeldreiecks beträgt.
B2.2 Für Dacheindeckungen von Dächern mit einer Neigung von mehr als 10° gilt:

· Ausschließlich zulässig sind matt wirkende Materialien in den Farben Rot bis Rotbraun oder Grau bis
Anthrazit in Annäherung an die RAL Farbtöne:
Rote Farbtöne: RAL 2001, 3002, 3013;
Graue Farbtöne: RAL 7037,7039

Wenn der Nachweis erbracht wird, dass es sich um matt wirkende Oberflächen handelt, können Engoben
ausnahmsweise zugelassen werden.
· Reflektierende oder glänzende Materialien (z.B. glasierte Dachsteine, Metallbleche etc.) sind unzulässig.

Hiervon ausgenommen sind Anlagen zur Solarenergienutzung.
B2.3 Die Gesamtlänge von Dachgauben, Dacheinschnitten und Zwerchgiebeln der Hauptgebäude darf insgesamt

nicht mehr als 40 % der Gesamtlänge des jeweiligen Dachabschnitts betragen. Deren Seitenwände müssen
von den freien Giebeln mindestens 2 m entfernt bleiben.

B2.4 Für Doppelhäuser und Hausgruppen ist für alle Gebäudeeinheiten die gleiche Dachform und -eindeckung zu
verwenden.

B3. Einstellplätze (§ 47 Abs. 1 NBauO)
B3.1 Es sind mindestens folgende Kfz-Stellplätze (§ 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO) je Wohneinheit zu errichten.

Maßgeblich sind die Richtzahlen für Einstellplätze gemäß der jeweils geltenden NBauO.
· Für Wohnflächen bis 50 m² sind 1,0 Kfz-Stellplätze je Wohneinheit zu errichten.
· Für Wohnflächen von 51 m² bis 75 m² sind 1,2 Kfz-Stellplätze je Wohneinheit zu errichten.
· Für Wohnflächen über 75 m² sind 1,5 Kfz-Stellplätze je Wohneinheit zu errichten.
· Für Wohnflächen im geförderten bzw. im mietpreisgebundenen Wohnungsbau sind 0,8 Kfz-Stellplätze je

Wohneinheit zu errichten.
· Für die notwendige Anzahl an Besucherstellplätzen gelten die Regelungen der Niedersächsischen

Bauordnung.
Die Wohnfläche ist nach der Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche abzüglich der Außenwohnbereiche
(Wohnflächenverordnung - WoFlV) zu ermitteln. Der Nachweis für die notwendige Anzahl von Stellplätzen ist
mit dem Bauantrag oder der Mitteilung über die Baumaßnahme vorzulegen.

B3.2 Die Pflicht zur Herstellung notwendiger Stellplätze kann anteilig ausnahmsweise ausgesetzt werden, solange
und soweit zu erwarten ist, dass sich der Stellplatzbedarf durch besondere Maßnahmen eines
Mobilitätsmanagements, Errichtung und Einbindung von Car-Sharing-Stationen innerhalb des Plangebiets
oder durch den dauerhaften Verzicht auf die Benutzung von Kraftfahrzeugen verringert. Wird eine Maßnahme
nach Satz 1 über die gesamte Dauer einer befristeten Aussetzung der Stellplatzpflicht vorgehalten, gilt die
Stellplatzpflicht nach Ablauf dieses Zeitraumes insoweit als erfüllt.

B3.3 Im Falle einer Aussetzung nach örtlicher Bauvorschrift B3.2 darf die Zahl der herzustellenden Stellplätze nicht
weniger als 40 % der unter Berücksichtigung einer Verringerung nach örtlicher Bauvorschrift B3.1
notwendigen Stellplätze betragen.

B3.4 Die nach örtlicher Bauvorschrift Nr. B3.2 für die Aussetzung erforderliche Zustimmung der Gemeinde ist zu
widerrufen, wenn innerhalb des Aussetzungszeitraumes der Nachweis, dass die Voraussetzungen für die
Aussetzung der Stellplatzpflicht noch erfüllt sind, nicht mehr erbracht wird. Sofern ausgesetzte Stellplätze
abgelöst werden sollen, gilt der zum Zeitpunkt der Ablösung maßgebliche Ablösungsbetrag.

B4. Einfriedungen (§ 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO)
B4.1 Entlang von öffentlichen Flächen sind als Einfriedungen nur Laubhecken zulässig. Grundstücksseitig sind

dahinter Zäune zulässig, die die Höhe der Hecke nicht überragen dürfen.
Die maximale Höhe der Laubhecken darf, jeweils gemessen über der angrenzenden öffentlichen Fläche,
betragen:
· in den Vorgartenzonen 1: 1,3 m;
· in den Vorgartenzonen 2: 2,0 m.

B4.2 Das Anpflanzen von Hecken gemäß Ziffer B4.1 auf Erd- oder Steinwällen mit einer Höhe von max. 0,3 m,
gemessen über der angrenzenden öffentlichen Fläche, ist zulässig, die Gesamthöhe gemäß Ziffer B4.1 ist
dabei einzuhalten.

B4.3 Eine offene Grundstücksgestaltung ohne oder nur mit teilweiser Einfriedung ist zulässig.
B4.4 Stellplatzanlagen zwischen Baugrenze und öffentlicher Fläche sind mit Laubhecken von mindestens Höhe von

1,0 m Höhe, gemessen über der angrenzenden öffentlichen Fläche, dauerhaft einzufrieden. An
Grundstücksein- und -ausfahrten anschließende Hecken sind zur Sicherstellung freier Sichtbeziehungen
(Sichtdreiecke) auf eine Höhe von 0,8 m, gemessen über der angrenzenden Erdoberfläche, zu begrenzen.

B5. Stützmauern (§ 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO)
Stützmauern zu öffentlichen Flächen hin sind in Sichtmauerwerk oder Sichtbeton herzustellen.

B6. Nebenanlagen (§ 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO)
Nebenanlagen in den Vorgartenzonen sind über deren gesamte Höhe zu den von öffentlichen Flächen aus
sichtbaren Seiten einzugrünen.

B7. Werbeanlagen (§ 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO)
B7.1 Werbeanlagen und Hinweisschilder sind ausschließlich an der Stätte der Leistung an den Gebäudefassaden

nur bis zu einer maximalen Gesamtfläche von 1,5 m² je Betrieb zulässig. Pro Betrieb ist nur eine Werbeanlage
zulässig.
Im Plangebiet sind Werbeanlagen nur unterhalb der Oberkante Brüstung des ersten Vollgeschosses zulässig.

B7.2 Freistehende Werbeanlagen und Hinweisschilder sowie Leuchtwerbung mit sich bewegendem oder
veränderlichem Licht sind unzulässig. Leuchtwerbung ist zwischen 00:00 Uhr und 6:00 Uhr abzuschalten.

B8. Ordnungswidrigkeiten (§ 80 Abs. 3 NBauO)
Ordnungswidrig im Sinne des § 80 Abs. 3 NBauO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer der unter
Ziffer B1 bis B7 genannten örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeiten können
gemäß § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden.

HINWEISE

H1. Mit der Bekanntmachung dieses Planes treten innerhalb seines Geltungsbereiches sämtliche Festsetzungen
bisheriger Bebauungspläne und ihrer Änderungen außer Kraft.

H2. Begründung: Zu diesem Bebauungsplan gehört eine Begründung mit Umweltbericht.

H3. Baumschutz: Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gilt die Satzung der Hansestadt
Buxtehude über den Schutz des Baumbestandes.

H4. DIN 18920: Die Schutzvorschriften der DIN 18920 Ausgabe 2002-08 "Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen
und Vegetationsmaßnahmen bei Baumaßnahmen" sind bei allen Neu- und Umbaumaßnahmen im Bereich der
festgesetzten Bepflanzungen zu beachten und einzuhalten.

H5. DIN 4109: Die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" ist bei der Hansestadt Buxtehude einzusehen oder beim
Beuth Verlag, Berlin zu beziehen.

H6. Wohnflächenverordnung: Die Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung -
WoFlV) ist bei der Hansestadt Buxtehude einzusehen.

H7. Die RAL-Farbsammlung Classic Edition 2016 ist bei der Hansestadt Buxtehude einzusehen.

H8. Bodendenkmäler: Sollten während der Erdarbeiten im Plangebiet Sachen oder Spuren gefunden werden, bei
denen Anlass zu der Annahme besteht, dass es sich um Kulturdenkmale (Bodenfunde) handeln könnte, sind
diese unverzüglich der archäologischen Denkmalpflege gem. § 14 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
(NDSchG) anzuzeigen. Gem. § 13 Abs. 1 NDSchG bedarf es einer denkmalrechtlichen Genehmigung um mit
den Erdarbeiten zu beginnen.

H9. Kampfmittel: Sollten bei Erdarbeiten Landkampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden
werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, die Hansestadt Buxtehude, oder das
Kampfmittelbeseitigungsdezernat beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
zu benachrichtigen.

H10. Altablagerungen: Sollten bei Bau- oder Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen gefunden werden, ist
unverzüglich das zuständige Umweltamt des Landkreises Stade zu benachrichtigen.

H11. Bundesnaturschutzgesetz: Die Artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 42 Abs. 1
Bundesnaturschutzgesetz sind zu beachten. In diesem Fall ist eine Baufeldräumung nur außerhalb des
Brutzeitraumes (als Brutzeitraum gilt die Zeit zwischen dem 1. März und dem 30. September) zulässig oder zu
anderen Zeiten nach fachkundiger Kontrolle auf Nester und wenn durch Maßnahmen Beeinträchtigungen
ausgeschlossen werden können. Eine Prüfung auf Besatz von für Fledermäuse potenziell geeigneten
Höhlenbäumen ist im Vorfeld von Rodungs- und Abrissarbeiten durchzuführen.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
N1. Anschluss und Benutzerzwang (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB i.V.m. § 16 EEWärmeG)

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr.111 wird eine Satzung für einen Anschluss- und
Benutzungszwang zur Nahwärmeversorgung aufgestellt. Der Anschluss- und Benutzungszwang wird
entsprechend § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen, sofern der Rat der
Hansestadt Buxtehude die Einführung eines Anschluss- und Benutzungszwangs zur Nahwärmeversorgung im
Baugebiet „Giselbertstraße B-Plan Nr. 111“ getroffen hat.

RECHTSGRUNDLAGEN

1. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt
durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist.

2. Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.

3. Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46), die zuletzt durch § 4 des
Gesetzes vom 6. April 2017 (Nds. GVBl. S. 116) geändert worden ist.

4. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz  (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds.GVBl. S. 576),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. März 2017 (Nds. GVBl. S. 48).

5. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.

Stand: 21.11.2017

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

Allgemeines Wohngebiet (mit laufender Nummer)

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE, BAUWEISE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG

Straßenbegrenzungslinie

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:
Verkehrsberuhigter Bereich

WA

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
Flächen zugunsten der Anlieger sowie der Leitungsträger

FLÄCHE FÜR VERSORGUNGSANLAGEN
UND ABWASSERBESEITIGUNG

Fläche für die Abwasserbeseitigung
hier: Pumpwerk

Mischgebiet (mit laufender Nummer)

Baulinie

SONSTIGE PLANZEICHEN

(L.S.)

Bürgermeisterin

Bürgermeisterin

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Teil A: Planzeichnung

(L.S.)

Fläche für Versorgungsanlagen
hier: Elektrizität und Wärme

§ 9 (1) 1 BauGB

§ 4 BauNVO

§ 6 BauNVO

§ 22 u. 23 BauNVO

§ 9 (1) 11 BauGB

§ 9 (1) 12 u. 14 BauGB

§ 9 (1) 21 BauGB

Immissionsschutzstreifen
hier: Lärmschutzwall/-wand

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Vorhandene Flurstücksgrenzen

z.B. 54
77 Flurstücksbezeichnung

Vorhandene Gebäude

Umgrenzung von Flächen für die Regelung des Wasserabflusses

Abgrenzung des Maßes der Nutzung sowie Abgrenzung von
Flächen für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung

Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:
Quartiersplatz

Quartiersplatz

MI

N

Maßstab 1:5000 (Quelle: Allgemeine Liegenschaftskarte)

Art Deutscher Name

Fraxinus angustifolia Schmallblättrige Esche
Acer platanoides "Cleveland" Spitz-Ahorn
Quercus robur Eiche
Carpinus betulus Hainbuche
Sorbus aria "Magnifica" Mehlbeere
Ostrya Carpinifolia Europäische Hopfenbuche

Mit Geh- und Radfahrrechten zu belastende Flächen zugunsten der
Allgemeinheit, mit Fahrrechten zugunsten der Anlieger und mit Geh-,
Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger

A
§ 9 (1) 21 BauGB

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen zugunsten der
Wallunterhaltung

§ 9 (1) 21 BauGB

GRÜNFLÄCHEN

Öffentliche Grünfläche mit textlich bestimmter
Zweckbestimmung: Parkanlage

§ 9 (1) 15 BauGB

MASSNAHMEN UND FLÄCHEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND
ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Fläche mit zu erhaltenden Baumstrukturen

§ 9 (1) 20 BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen mit Bezeichnung P1 und P2

Von der Bebauung freizuhaltende Flächen
hier: Vorgartenzone 1

Flächen mit bedingter Festsetzung für die Allgemeinen Wohn-
gebiete WA 3 und WA 4
(siehe planungsrechtliche Festsetzungen Nr. 8),
Maßstab 1:1000 (§ 9 (2) 1 BauGB)

N

Offene Stellplätze
(§ 12 BauNVO)

Innerhalb der
Baugrenzen

Außerhalb der Baugrenzen,
aber nicht innerhalb der
Vorgartenzonen

Innerhalb der
Vorgartenzone 1

Zulässig Nicht zulässig; in WA 4
entlang der
Planstraße C zulässig

Garagen
(§ 12 BauNVO)

Nicht zulässig Nicht zulässig

Carports
(§ 12 BauNVO)

in WA 2 und 3 nicht
zulässig; in den übrigen
Baugebieten zulässig,
wenn mind. 3-seitig offen
und Dach extensiv begrünt,
(siehe grünodnerische
Festsetzung Nr. 9.4)

Nicht zulässig; in WA 4
entlang der Planstraße
C zulässig wenn mind.
3-seitig offen

Tiefgaragen
(§ 12 BauNVO)

Nebenanlagen
(§ 14 BauNVO)

Je Baugrundstück eine
Nebenanlage, maximaler
Bruttorauminhalt in WA 2
und WA 3: 20 m³, in den
übrigen Baugebieten: 40 m³

Einfriedungen

Zulässig

Zulässig

Zulässig

Zulässig

siehe örtliche Bauvorschrift Nr. B4

Zulässig (siehe örtliche
Bauvorschrift Nr. B4.1)

Bestehende Grabenstrukturen

7.4 Entlang der Baugrenzen und Baulinien ist nachts infolge von Verkehrslärm mit den in der Planzeichnung
dargestellten Außenwerten (Nachtwerte) zu rechnen. In den Bereichen mit Außenlärmwerten über 50 dB(A) ist
durch Grundrissgestaltung innerhalb der Gebäude oder andere geeignete bauliche Maßnahmen (z.B.
schallgedämmte Lüftungsöffnungen, besondere Fensterkonstruktionen, Doppelfassaden, verglaste Vorbauten
wie verglaste Loggien, Wintergärten) sicherzustellen, dass in Schlaf- und Kinderzimmern der Mittelungspegel
von 30 dB(A) bei geschlossenen Fenstern nicht überschritten wird. In dem Bereich mit Außenlärmwerten von
45-50 dB(A) ist durch Grundrissgestaltung innerhalb der Gebäude oder geeignete Maßnahmen (z.B.
schallabsorbierende Ausbildung der Fensterlaibung) sicherzustellen, dass in Schlaf- und Kinderzimmern der
Mittelungspegel von 30 dB(A) bei freier Belüftung (gekipptes Fenster) nicht überschritten wird.

7.5 Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises
ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an den passiven
Schallschutz resultieren.

8. Aufschiebend bedingtes Baurecht  (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)
8.1 Eine Wohnnutzung im Plangebiet ist gemäß § 9 Abs. 2 BauGB erst dann zulässig, wenn der Lärmschutz

gemäß planungsrechtlicher Festsetzung Nr. 7.1 funktionsgerecht hergestellt ist.
8.2 Innerhalb der Versorgungsfläche mit der Bezeichnung "BHKW" ist die Errichtung eines Blockheizkraftwerks

(BHKW) für die Gebietsversorgung (Elektrizität und Wärme) zulässig. Ein BHKW ist nur zulässig, wenn von
ihm in Bezug auf die angrenzende Wohnbebauung keine störenden Emissionen hervorgerufen werden und
eine entsprechende Unbedenklichkeit bescheinigt wird.
Wenn innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes kein BHKW errichtet, kein
Bauantrag für die Errichtung einen BHKW bei der Hansestadt Buxtehude eingereicht wurde oder vor Ablauf
der sieben Jahre vom Energieversorger bescheinigt wird, dass die Fläche nicht benötigt wird, gelten die
Festsetzungen der dargestellten Nebenzeichnung.

GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN
9 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für

Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs.
1 Nr. 25 a + b BauGB)

9.1 Die gemäß planungsrechtlicher Festsetzungen Nr. 2.1.2 und 5.1 zu begrünenden Tiefgaragen sind mit einem
mindestens 50 cm starken, durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und dauerhaft zu begrünen.
Hiervon ausgenommen sind funktional erforderliche Flächen wie z.B. Terrassen und Zufahrten.

9.2 Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind naturnah
anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

9.3 Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sowie der öffentlichen Grünfläche sind die zeichnerisch
festgesetzten Bäume zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
Im Kronentraufbereich jedes Laubbaumes ist eine Vegetationsfläche von mindestens 10 m² freizuhalten und
gegen Befahren zu sichern. Für die Auswahl der anzupflanzenden Bäume siehe Tabelle 3 "Pflanzenliste II.

9.4 Die gemäß der planungsrechtlicher Festsetzung Nr. 5.1 extensiv zu begrünenden Carportdächer müssen eine
Substratschicht von mindestens 8 cm aufweisen. Die Substratschicht ist mit Gräsern und Wildkräutern zu
bepflanzen und dauerhaft zu erhalten.

9.5 Die mit "P1" gekennzeichneten Flächen sind als naturnaher Gehölzbestand zu entwickeln. Die Flächen sind
mit standortgerechten Bäumen und Sträuchern gem. der Pflanzenlisten I, II und III mindestens zweireihig
bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Es sind 80 % Sträucher und 20 % klein- und mittelkronige Bäume
als Heister zu pflanzen. Zwischen und in den Reihen der Gehölzanpflanzung ist ein maximaler Abstand von
1,50 m zu halten. Als Pflanzqualität sind 2-fach verpflanzte Sträucher mit einer Höhe von 60 bis 150 cm sowie
3-fach verpflanzte Heister zu verwenden.

9.6 Die mit "P2" gekennzeichneten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sind als Laubgehölzhecke zu entwickeln. Die Flächen sind mit standortgerechten
Sträuchern gem. der Pflanzenliste II und III mindestens zweireihig bepflanzen und dauerhaft zu
unterhalten. Zwischen und in den Reihen der Gehölzanpflanzung ist ein maximaler Abstand von 1,50 m
zu halten. Als Pflanzqualität sind 2-fach verpflanzte Sträucher mit einer Höhe von 60 bis 150 cm zu
verwenden.

9.7 Die als zu erhaltend festgesetzten Baumstrukturen sind dauerhaft zu erhalten und nach Abgang gleichwertig
zu ersetzen. Ersatzpflanzungen sind so vorzunehmen, dass der Charakter erhalten bleibt.

9.8 Innerhalb der Vorgartenzone sowie der in der Planzeichnung gekennzeichneten Innenhöfe ist die Errichtung
von baulichen Nebenanlagen nur entsprechend der Regelungen der planungsrechtlicher Festsetzungen 5.1
und 5.2 zulässig. Mindestens 50 % dieser Flächen sind dauerhaft zu begrünen. Gemäß Ziffer 9.1 oder 9.4
dauerhaft begrünte Dächer von Tiefgaragen bzw. Carports werden hierbei mitangerechnet.
Pflanzarten nach der Pflanzliste I sind zu bevorzugen.

10 Flächen und Maßnahmen zur externen Kompensation für Eingriffe im Geltungsbereich des
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 1a BauGB)
Den Eingriffen im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden die Maßnahmen auf externen
Ausgleichsflächen von insgesamt 4,76 ha, Flurstück 25/1 (teilweise), Flur 4, Gemarkung Neukloster,
Flurstücke 1/18, 1/20, 1/14, Flur 13, Gemarkung Buxtehude und Flurstücke 407/1, 50/2, Flur 1, Gemarkung
Neukloster (s. Umweltbericht) zugeordnet.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

B1. Auswahl der Baustoffe und Farben von Außenwänden (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)
B1.1 Entlang der Planstraßen A und B sowie in MI 1 gilt für die Fassaden von allen Gebäuden:

· Sie sind in rotem, grauem oder braunem Klinker in Annäherung an folgende RAL Farben zu gestalten:
Rote Farbtöne: RAL 2013, 3002, 3009, 3011, 3013, 3016, 3031, 3032;
Graue Farbtöne: RAL 7000, 7001, 7004-7008, 7023, 7030, 7034, 7036;
Braune Farbtöne: RAL 8000-8008, 8012, 8024, 8025, 8029.

· Alternativ dazu können die untersten zwei Vollgeschosse in rotem, grauen oder braunem Klinker jeweils in
Annäherung an die oben aufgeführten RAL-Farben gestaltet werden:
Die darüber liegenden Geschosse müssen sich durch einen Materialwechsel und einer Farbgebung in
hellen Farben in Annäherung an die nachstehenden RAL-Farben deutlich von den unteren zwei
Vollgeschossen abheben:
Weiße bis beige Farbtöne: RAL 1013-1015, 9001-9003, 9010;
Graue Farbtöne: RAL 7035, 7047.

B1.2 Entlang der übrigen öffentlichen Verkehrsflächen und öffentlichen Grünflächen, mit Ausnahme der
Allgemeinen Wohngebiete WA 2 und WA 3, gilt für die Fassaden von allen Gebäuden:
· Sie sind mit einem Anteil von mindestens 30 % in rotem, grauem oder braunem Klinker in Annäherung an

die in der örtlichen Bauvorschrift Nr. B1.1 aufgeführten RAL Farben zu gestalten;
· Für die verbleibenden Fassadenanteile ist Putz in heller oder gedämpfter Farbgebung zulässig. Andere

Materialien können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass sie in
ihrer Wirkung einer hellen oder gedämpften Farbgebung nahe kommen.

B1.3 Alle übrigen Fassaden von Hauptgebäuden und Nebenanlagen mit mehr als 20 m² Grundfläche sowie
Fassaden in MI 2 sind zu gestalten in:
· rotem, grauem oder braunem Klinker oder anderen Baustoffen jeweils in Annäherung an die in der

örtlichen Bauvorschrift Nr. B1.1 aufgeführten RAL Farbtöne oder
· Putz in heller Farbgebung. Andere Materialien sind ausnahmsweise zulässig, wenn der Nachweis erbracht

wird, dass sie in ihrer Wirkung einer heller oder gedämpfter Farbgebung nahe kommen.
B1.4 Für untergeordnete Bauteile sowie für An- und Ausbauten und zur Gliederung können zudem für bis zu 20 %

der Fläche jeder Fassadenseite andere Materialien und Farben verwendet werden.
B1.5 Die Verwendung von fluoreszierenden Farben, glänzenden Materialien, verspiegelten Fensterscheiben und

stark reflektierenden Oberflächen ist nicht zulässig.
B1.6 Entlang von Baulinien ist je Vollgeschoss ein Fensteranteil in einer Breite von mindestens 30 % der jeweiligen

Länge der Baulinie zu errichten. Eine Aufteilung des Fensteranteils auf mehrere Fenster ist zulässig.

P1,P2

Tabelle 2: Pflanzenliste I

Tabelle 1: Zulässigkeit von Nebenanlagen

Alnus x spaethii Purpur-Erle
Qercus petraea Traubeneiche

Mit Geh- und Radfahrrechten zu belastende Flächen
zugunsten der Allgemeinheit sowie mit Fahrrechten zugunsten
der Entsorgungsträger durch Grünanlage

§ 9 (1) 21 BauGB

§ 9 (1) 24 BauGB

§ 9 (1) 7 BauGB

§ 9 (1) 10 BauGB

§ 9 (1) 16 BauGB

§ 1 (4), § 16 (5) BauNVO

offene Bauweiseo

abweichende Bauweisea

Einzel- und Doppelhäuser

H Hausgruppen, Einzel- und Doppelhäuser

Umgrenzung von Flächen für InnenhöfeInnenhof

Von der Bebauung freizuhaltende Flächen
hier: Vorgartenzone 2

§ 9 (1) 10 BauGB

Fußwege, Spiel- und Sportflächen,
genaue Lage bleibt der Ausbauplanung überlassen

B

C

Anpflanzung von Bäumen, Stammdurchmesser 12-14 cm
(nach Abgang zu ersetzen)

Anpflanzung von Bäumen, Stammdurchmesser 14-16 cm
(nach Abgang zu ersetzen)

Anpflanzung von Bäumen, Stammdurchmesser 16-18 cm
(nach Abgang zu ersetzen)

Nebenzeichnung

Art Deutscher Name

Betula pubescens Moor-Birke
Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere
Prunus avium Vogelkirsche
Sorbus aucuparia Eberesche

Quercus robur Stieleiche

Crataegus Weißdorne

Tabelle 3: Pflanzenliste II

Salix Weide
Ostrya Carpinifolia Europäische Hopfenbuche

Hainbuche

Spitz-Ahorn

Traubeneiche
Säulen-Eiche "Koster"

Carpinus betulus

Acer platanoides "Cleveland"

Quercus petraea
Quercus robur 'Fastigiata Koster'

Innerhalb der
Vorgartenzone 2

Nicht zulässig

Nicht zulässig

Nicht zulässig

Zulässig wenn eine
Begrünung gem. planungs-
rechtlicher Festsetzung Nr.
9.1 erfolgt

Nicht zulässig,
mit Ausnahme von
Zufahrten (siehe
planungsrechtliche
Festsetzung Nr. 5.2)

Nicht zulässig,
mit Ausnahme von Zu-
fahrten (siehe
planungsrechtliche
Festsetzung Nr. 5.2)

Zulässig, bis zu einer
Höhe von 1,3 m über
angrenzender
Straßenverkehrsfläche.
Eingrünung erforderlich
gem. örtlicher
Bauvorschrift Nr. B6

Zulässig, bis zu einer
Höhe von 1,3 m über
angrenzender
Straßenverkehrsfläche.
Eingrünung erforderlich
gem. örtlicher
Bauvorschrift Nr. B6

Bestandsbäume mit fortlaufender Nummer (siehe Begründung, Anlage 1)35

§ 9 (1) 25 BauGB

§ 9 (1) 25 BauGB

§ 9 (1) 25 BauGB

I-II

WA 3

II-III

WA 4

Art Deutscher Name

Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Cornus mas Kornelkirsche
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn
Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn

Tabelle 4: Pflanzenliste III

Prunus padus Traubenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus Frangula Faulbaum
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere
Rosa pimpinellifolia Bibernell-Rosa
Rubus idaeus Himbeere
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Salix caprea Sal-Weide
Salix aurita Ohr-Weide
Salix viminalis Korb-Weide
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

§ 9 (1) 25 BauGB

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

Grundflächenzahl (GRZ)z.B. 0,4

z.B. II

z.B. TH 6,0 m

z.B. FH 9,5 m

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Maximale Traufhöhe baulicher Anlagen in Metern über Bezugspunkt

Maximale Firsthöhe baulicher Anlagen in Metern über Bezugspunkt

§ 9 (1) 1 BauGB

§ 16 BauNVO

§ 16 BauNVO

§ 16 BauNVO

§ 16 BauNVO

Traufhöhe als Mindestmaß baulicher Anlagen in
Metern über Bezugspunkt

§ 16 BauNVOz.B. TH
min. 9,0 m

T:56-60
N:51-55 Fassadenpegelbereiche Außenlärm Verkehrslärm in dB(A)  Tagwerte

Nachtwertez.B.

2017

2017

2017

Fachgruppe 61 Stadt-und Landschaftsplanung

Auslegungsexemplar

...............................................

...............................................

Bürgermeisterin
...............................................

Bürgermeisterin
...............................................

Bürgermeisterin
...............................................
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Abb. 3: Bebauungsplan Nr. 111 Wohngebiet Giselbertstraße (Auszug)



-10-

2
AUSSCHREIBUNGSEINHEIT GISELBERTSTRASSE  

LOS 1, LOS 2 UND LOS 3

2.1 Die angebotenen Baufelder
Auf den angebotenen Baufeldern soll, gemäß den Vor-
gaben des bestehenden Bebauungsplans, Wohnungsbau 
errichtet werden. Für das Baufeld Nord (Los 1) und das 
Baufeld Süd-Ost (Los 3) wird vornehmlich straßenbeglei-
tender Geschosswohnungsbau angestrebt, während auf 
dem Baufeld Süd-West (Los 2) auch eine davon abwei-
chende Typologie möglich ist.

Es gilt auf Basis der Vorgaben des Bebauungsplans (siehe 
Anlage 5.3) nicht nur einen prägnanten Städtebau, son-
dern zugleich effiziente und funktionale Wohnungsgrund-
risse und eine überzeugende architektonische Gestaltung 
zu entwickeln.

Die Baufelder eröffnen mit ihren jeweiligen Lagequalitäten 
und Bebauungsmöglichkeiten gleichermaßen attraktive 
und adäquate Beteiligungsmöglichkeiten für eine Vielzahl 
unterschiedlicher Bewerber. Es sind sowohl Angebote für 
einzelne wie auch für mehrere Lose möglich. Für jedes 
Los muss jedoch ein eigenständiges Angebot abgegeben 
werden.

Die angebotenen Flächen im Quartier befinden sich im 
Eigentum der Hansestadt Buxtehude. Die Bebauung der 
Grundstücke ist ab Sommer 2020 möglich. Die folgende 
Flächenübersicht enthält die Eckdaten zu den drei Baufel-
dern und ihren jeweiligen Bebauungsmöglichkeiten: 

2.2 Nutzungsmöglichkeiten
2.2.1 Wohnen

Auf den ausgeschriebenen Baufeldern soll grundsätzlich 
„klassischer“ Mietwohnungsbau, der die wohnungs-
politischen Ziele verfolgt (siehe Kapitel 03.1.1), realisiert 
werden. Weitergehende innovative Wohnkonzepte, die 
die Ziele ebenfalls beinhalten sind denkbar, aber nicht 
Voraussetzung.

Für die Innenhöfe der Baufelder Nord (Los1) und Süd-
Ost (Los 3) wird eine hochwertige Gestaltung erwartet. 
Auf diesen Flächen sind in ausreichender Größe und 
ansprechender Ausstattung die privaten Kinderspielflächen 
nachzuweisen und anteilige Flächen für die gemeinschaft-
liche Nutzung durch die Wohnungsnutzer zu schaffen. 
Die notwendigen Einstellplätze für PKW sind daher in 
einer Tiefgarage vorzuhalten. 

2.2.2 Sonstige, z.B. publikumsbezogene    

Nutzungen/ soziale Nutzung im EG

Die Erdgeschosslagen im östlichen Bereich des Baufelds 
Süd-Ost (Los 3), die gegenüber der Mischgebietsnutzung 
(ggf. Kindertagesstätte) liegen, sind grundsätzlich auch für 
quartiersbezogene soziale oder sonstige publikumsbezo-
gene Nutzungen geeignet. Mit Ausnahme dieser Lage am 
östlichen Quartierseingang soll ausschließlich Wohnungs-
bau vorgesehen werden.

Baufeld Nord (Los 1) Baufeld Süd-West (Los 2) Baufeld Süd-Ost (Los 3)

Grundstücksgröße in qm (ca.) 5.070 2.411 3.634

Gemarkung Buxtehude, Flur 13, Flurstück 575 576 577

Geschossfläche in qm (ca.) 8.100 2.900 5.050

Geschossigkeit III bis IV II bis III
III bis IV und teilweise 
II bis III

Abb. 4: Flächenübersicht Bebauungsmöglichkeit
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2.3. Rahmenbedingungen
2.3.1 Bau- und Planungsrecht

Auf die differenzierten Festsetzungen des Bebauungsplans 
Nr. 111 „Wohngebiet Giselbertstraße“ (siehe Anlage 
5.3) einschließlich der örtlichen Bauvorschriften für die 
ausgeschriebenen Lose wird hingewiesen. Diese Vorgaben 
bilden den planungsrechtlichen Rahmen für das zu erstel-
lende Gestaltungskonzept und sind bei der Erstellung des 
Gestaltungskonzepts einzuhalten (siehe Abb. 3, Seite 10).

2.3.2 Architektur und Freiraum

Besonders entlang der Planstraßen A und C wird eine 
hochwertige Gestaltung der in den öffentlichen Raum wir-
kenden Gebäudekörper erwartet. Ergänzend zum Bebau-
ungsplan Nr. 111 soll ein Wegerecht auf dem Grundstück 
des Loses 2 unmittelbar im Anschluss an die angrenzende 
Fläche des Loses 3 eingeräumt werden. Damit soll eine 
weitere Anbindung an die öffentlich zugängliche Lärm-
schutzanlage gewährleistet werden.

2.3.3 Wohnbausegmente und Preisdämpfung 

Auf Grund des stetigen Zuzugs neuer Bürger hat sich 
auch das Wohnungsangebot für Personen bzw. Haushalte 
mit geringen Einkommen verknappt. Das Wohnraum-
versorgungskonzept der Hansestadt Buxtehude kann auf 
der Seite www.buxtehude.de abgerufen werden. Hier-
nach ergibt sich ein langfristig anhaltender Bedarf an 
Mietwohnraum.

Die Hansestadt Buxtehude verfolgt daher mit dieser 
Grundstücksausschreibung das ausdrückliche Ziel einer 
Mischung der folgenden Wohnbausegmenten auf den drei 
Losen zu realisieren:
• preisgedämpfter Wohnraum, 
• freifinanzierte Mietwohnungen und 
• Eigentumswohnungen.
Im Segment des preisgedämpften Wohnraums (näheres 
siehe Kapitel 3.1.1) besteht der Wunsch, Wohnraum 
für Haushalte mit Wohnberechtigungsschein zu schaf-
fen, unabhängig davon, ob diese staatliche Leistungen 
beziehen. 

2.3.4 Barrierefreies Bauen

Auf die gesetzlichen Vorgaben zum barrierefreien Bauen 
wird verwiesen. Über die gesetzlichen Vorgaben hinaus-
gehende Ansätze (z. B. Aufzüge in allen Hauseingängen, 
Anordnung der barrierefreien Wohnungen nicht nur im 
Erdgeschoss) der Bewerber sind wünschenswert.

2.3.5 Verkehrserschließung

Im Sinne einer nachhaltigen Quartiersentwicklung ist 
gerade vor dem Hintergrund der sehr verkehrsgünstigen 
Lage mit der S-Bahn- und Regionalbahn-Anbindung, der 
Nähe zur Innenstadt der Hansestadt Buxtehude sowie der 
bereits vorhanden Buslinie im Bereich der Giselbertstraße 
verstärkt der Blick darauf zu richten, welche baulich-pla-
nerischen Maßnahmen die Nutzung des ÖPNV sowie des 
Fußgänger- und Radverkehrs begünstigen und somit eine 
Erhöhung des Pkw-Verkehrs begrenzt werden kann.

Auf den Losen 1 und 3 sind alle PKW-Stellplätze in unter-
irdischen Tiefgaragen vorzusehen.

Neue, innovative Möglichkeiten im Bereich des motori-
sierten Individualverkehrs wie Mobilitätsstationen (mit 
Bike- und Carsharing-Angeboten) und Angebote zur 
Mobilität mit alternativen Antriebsformen im Quartier 
Giselbertstraße werden begrüßt. In diesem Zusammen-
hang wird auch auf die textliche Festsetzung B.3.2 des 
Bebauungsplans Nr. 111 verwiesen.
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2.3.6 Baugrund

Auf vorliegende Baugrunderkundungen (siehe Anlage 5.6) 
wird verwiesen.

2.3.7 Altlasten und Kampfmittel

Mit Altlasten und Kampfmitteln ist an diesem Standort 
nicht zu rechnen.

2.3.8 Schallimmissionen

Aufgrund der südlich gelegenen Bahnstrecke und der 
Giselbertstraße ist mit Schallimmissionen zu rechnen. 
Auf den Bebauungsplan wird verwiesen. Es wird zudem 
darauf hingewiesen, dass vorgesehen ist, den südlichen 
Lärmschutzwall als öffentliche Grünfläche mit Aufent-
haltsqualität und ggf. einer Service-Station am östlichen 
Ende auszugestalten. 

2.3.9 Fernwärme

Für das Baugebiet gilt ein Anschluss- und Benutzungs-
zwang zur Energieversorgung mit Fernwärme. Vertrags-
partner für die Fernwärme werden die Stadtwerke Buxte-
hude. In diesem Zusammenhang wird auf die Unterlagen 
Fernwärme in der Anlage 5.5 verwiesen. Insbesondere sind 
die sogenannte Fernwärmesatzung wie die Technischen 
Anschlussbedingungen (TAB 2019) zu beachten. Darüber 
hinaus gilt die Satzung des Bebauungsplans Nr. 111.

2.3.10 Kulturdenkmale (Bodenfunde)

Auf den hier ausgeschriebenen Losen sind grundsätzlich 
archäologische Funde denkbar. Im Rahmen der Erschlie-
ßungsarbeiten haben sich allerdings keine konkreten 
Anhaltspunkte für eine vorgeschichtliche Besiedlung 
ergeben.

Auf die denkmalrechtliche Anzeige- und Genehmigungs-
pflicht gem. §§ 13 Abs. 1 und 14 Niedersächsisches Denk-
malschutzgesetz wird verwiesen.
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3.1 Bewerbungsinhalte
Die Baufelder Nord und Süd werden in drei Losen (Los 1 
(Nord), Los 2 (Süd-West) und Los 3 (Süd-Ost) vergeben. 

Die Baufelder werden je Los im Rahmen eines mehrstufi-
gen Konzept-Preisverfahrens angeboten. An jeder Bewer-
bung muss ein Architekt oder Architekturbüro mitwirken, 
der im Falle eines Abschlusses einer Anhandgabeverein-
barung auch die planerische Qualifizierung des hoch-
baulichen Entwurfs mindestens bis zur Baugenehmigung 
durchführt (siehe 3.2.2). Das vom Bewerber vorgelegte 
Konzept wird mit 80 Prozent gewertet, der gebotene Preis 
mit 20 Prozent (80:20-Verfahren, siehe hierzu Ziffer 4.1 
Art des Verfahrens). Für eine erfolgreiche Bewerbung sind 
in jeder Stufe des Verfahrens insbesondere Überlegungen 
inhaltlicher und planerischer Art relevant, wobei es eine 
Reihe von Mindestvoraussetzungen gibt, die allesamt für 
die Berücksichtigung der Bewerbung eingehalten und 
bestätigt werden müssen. 

Insgesamt entscheidend für den Zuschlag ist die Gesamt-
qualität und Überzeugungskraft jeder Bewerbung für das 
jeweilige Los. Bewerber können sich für ein oder mehrere 
Lose bewerben, wobei für jedes Los eine eigenständige 
und von anderen Bewerbungen unabhängige Bewerbung 
eingereicht werden muss.

Im Folgenden sind die Themenkomplexe, zu denen Aussa-
gen erwartet werden, aufgeführt.

3.1.1 Konzept für wohnungspolitische Ziele

Es wird je Los eine differenzierte Darstellung eines 
Konzepts zur Erreichung der wohnungspolitischen Ziele 
der Anbieterin erwartet. Zur Erläuterung dieses Konzepts 
sind sowohl Architekturdarstellungen (siehe Abschnitt 
Gestaltungskonzept) als auch konzeptionelle Darstellun-
gen mit Flächenangaben und geschossbezogenen Plandar-
stellungen zur Erläuterung der Beschreibung des Woh-
nungsmix sowie der ggf. unterschiedlichen Wohnformen 
erforderlich. Bei einer Bewerbung auf mehrere Baufelder 
(Lose) sind die Angaben für jedes Baufeld separat in einer 
eigenständigen Bewerbung darzustellen.

Es sind die Verfügungsformen (differenziert nach Miete/
Eigentum, frei finanziert, preisgedämpft, gefördert, sons-
tige geförderte Wohnformen) und zwingend der geplante 
Wohnungsgrößen-Mix (Fläche und Zimmeranzahl) 
anzugeben. 

Wohnfläche, die im Rahmen dieser Bewerbung innerhalb 
des Segments „preisgedämpfter Wohnungsbau“ gewertet 
werden soll, muss eine der nachfolgendenden Kriterien 
erfüllen. Entweder
• förderungsfähig nach NBank (2. Förderweg) oder
• Anlehnung an NBank Förderrichtlinien.

Es ist möglich, dass die Planung und Realisierung nach 
den Förderrichtlinien des 2. Förderwegs der Investitions- 
und Förderbank Niedersachsen GmbH (NBank) mit 
einer Startmiete von 7,50 Euro angeboten wird (nähere 
Informationen zur NBank Förderrichtlinien unter  
www.nbank.de). Wohnungsbau im Sinne des 1. Förder-
wegs ist jedoch ausdrücklich nicht gewünscht. Aus den in 
den Ausschreibungsunterlagen genannten Rahmenbedin-
gungen kann zudem kein Anspruch auf eine Förderung 
nach den geltenden Förderrichtlinien des Landes Nieder-
sachsen hergeleitet werden. 

BEWERBUNG

3
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Sofern eine Förderung der NBank nicht in Anspruch 
genommen wird, besteht die Möglichkeit, preisge-
dämpften Wohnungsbau in Anlehnung an die NBank 
Förderrichtlinien vorzusehen. Es gelten grundsätzlich die 
gleichen Kriterien wie bei der NBank Förderung (d. h. 
KdU-fähig, Verhältnismäßigkeit der Wohnungsgrößen, 
etc.), wobei die Startmiete von 7,50 Euro pro Quadrat-
meter nicht verpflichtend ist. Es muss jedoch garantiert 
werden, dass die maximalen Durchschnittsmieten je 
Wohneinheit von 8,05 Euro pro Quadratmeter in den 
ersten 10 Jahren sowie 8,90 Euro pro Quadratmeter auf 
insgesamt 20 Jahre gerechnet, nicht überschritten werden.

Im Segment des preisgedämpften Wohnraums sind die 
nach den Förderrichtlinien als angemessen definierten 
Wohnungsgrößen einzuhalten:
• max. 50 qm Wohnfläche für Einzelpersonen,
• max. 60 qm Wohnfläche für 2-Personen-Haushalte,
• max. 75 qm Wohnfläche für 3-Personen-Haushalte
• max. 85 qm Wohnfläche für 4-(und mehr)  

Personen-Haushalte 

Innerhalb dieses Segments ist dabei der folgende Vertei-
lungsschlüssel für Wohnungsgrößen einzuhalten: 
• max. 40 % für Einzelpersonen bis 50 qm,
• max. 40 % für 2-Personen-Haushalte bis 60 qm,
• max. 10 % für 3- Personen-Haushalte bis 75 qm 
• max. 10 % für 4-Personen und mehr ab 75 qm 

Bei den Wohnungsgrößen im Segment des preisgedämpf-
ten Wohnens darf die vorgegebene Wohnfläche maximal 
um 10 % überschritten werden, sofern es auf Grund der 
Wohnungszuschnitte zu Abweichungen kommt. Anzu-
wenden sind die Prozentsätze auf die tatsächlich nach 
der Baugenehmigung genehmigten Wohnfläche auf dem 
jeweiligen Los.

Der Bewerber verpflichtet sich für dieses Segment, unver-
züglich ab Bezugsfertigkeit für den Zeitraum von min-
destens 20 Jahren („Bindungsfrist“) die zuvor bestimmte 
Wohnfläche sowohl im Rahmen der Erst- als auch der 
Wiedervermietung nur an Bevölkerungsgruppen mit 
besonderen Wohnraumversorgungsproblemen zu verge-
ben. Für das Segment des preisgedämpften Wohnens gilt 
als Mindestanforderung eine 20-jährige Bindungsfrist. 
Längere Bindungsfristen (bis zu 30 Jahren) werden positiv 
bewertet.

Zudem werden konzeptionelle Überlegungen erwartet, aus 
denen auf überzeugende Art und Weise erkennbar ist, wie 
eine Durchmischung von freifinanzierten Mietwohnungen 
und preisgedämpften Wohnungen innerhalb der Gebäude 
erfolgt. Es ist zu beachten, dass kein Gebäude ausschließ-
lich mit mietpreisgebundenem Wohnraum konzipiert und 
vermietet wird. In diesem Zusammenhang ist erwünscht, 
dass auch eine Mischung der Wohnungsgrößen pro Haus-
eingang erfolgt.

Es ist zu beschreiben, wie die betrieblichen Aufgaben, wie 
z. B. die Verwaltung der Gebäude, der Stellplatzanlagen 
und der Gemeinschaftsflächen und -räume, die Gestaltung 
und Pflege der Dachgärten usw. – speziell bei mehreren 
Eigentümern – organisiert werden soll. 

Die Erfüllung des vorgegebenen Mindestanteils für preis-
gedämpftes Wohnen (mind. 25 % und max. 30 % der 
Wohnfläche) ist detailliert und nachvollziehbar darzustel-
len, d. h. zu erläutern und ggf. zu begründen. Darüber 
hinaus sind die Wohnkonzepte, die für eine Anhandgabe 
von besonderer Bedeutung sein können, zu beschreiben 
und zu begründen sowie mit Absichtserklärungen zu 
hinterlegen. Es ist zu erläutern, mit welchen Maßnahmen 
im freifinanzierten und mietpreisgedämpften Segment 
die Belegung mit den von den Bewerbern angestrebten 
Nutzergruppen erreicht und gesichert werden soll. 
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Zur Sicherstellung dieser Ziele wird die Hansestadt Buxte-
hude wesentliche Verpflichtungen der Bewerber und aller 
Rechtsnachfolger durch Dienstbarkeiten, Vertragsstrafen, 
Reallasten und/oder Baulasten im Grundstückskaufvertrag 
absichern. Zudem erklärt sich der Bewerber einverstanden, 
auf Verlangen der Hansestadt Buxtehude, Mietverträge 
vorzulegen, um eine Kontrolle der Durchschnittsmieten 
zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang wird darauf 
verwiesen, dass allen Bewerbern, die zur 2. Verfahrens-
stufe eingeladen werden, ein Musteranhandgabeschreiben 
(Anlage 5.1) sowie die wesentlichen Bestandteile des Kauf-
vertrags (Anlage 5.2) zur Verfügung gestellt werden. 

Die Wohnfläche, die nicht als preisgedämpfter Wohnraum 
vorgesehen wird, ist anteilig für freifinanzierten Wohn-
raum und ggf. Eigentumswohnungen vorzusehen. Die ver-
bleibende Wohnfläche (70-75 %) ist je Los mindestens zur 
Hälfte als freifinanzierter Mietwohnungsbau zu planen.

3.1.2 Gestaltungskonzept

Im Rahmen des Gestaltungskonzeptes wird je Los eine 
planerische (städtebaulich-hochbauliche) Darstellung des 
Konzeptes erwartet (Abgabeleistungen siehe 3.2.4). 

Städtebauliche Rahmensetzungen
Es ist auf der Grundlage der Vorgaben des Bebauungs-
plans Nr. 111 der städtebaulich-hochbauliche Entwurf für 
Wohngebäude zu erstellen. Ganz im Sinne eines vielfäl-
tigen, lebendigen Quartiers gilt es, Architekturen zu ent-
werfen, die dieser Vielfalt Ausdruck verleihen und zugleich 
einen Beitrag für ein städtebaulich zusammenhängendes 
Quartier „Giselbertstraße“ leisten. Dabei sind in jeder 
Stufe der Bewerbung die Vorgaben und die Festsetzungen 
des Bebauungsplans Nr. 111 zu berücksichtigen und Dar-
stellungen in einem Detaillierungsgrad zu erstellen, die die 
Überprüfbarkeit dieser Vorgaben ermöglichen.

Effiziente und flexible Grundrisse
Die Grundrisslösungen sollen die quantitativen Anforde-
rungen (siehe Kapitel 2.3.3) erfüllen und die Größenvor-
gaben möglichst genau einhalten, um optimal nutzbare 
Raumqualitäten sicherzustellen. Bei ggf. Winkelgebäuden 
ist den Ecksituationen besondere Beachtung zu schenken. 
Es ist eine optimale Belichtung der Wohnungen sicherzu-
stellen sowie das Problem des Brand überschlags zu lösen.

Langlebige und werthaltige Fassaden
Die Planung der Gebäudehülle soll in ihrer Gesamtkon-
struktion, Materialauswahl und Detailausbildung einen 
hohen Gebrauchswert aufweisen und auf eine langjährige 
technische Beständigkeit in Verbindung mit einer hohen 
Nachhaltigkeit ausgelegt sein. Im Zusammenhang mit der 
Fassadengestaltung wird nochmals auf die Vorgaben des 
Bebauungsplans Nr. 111 verwiesen.
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Abb. 5: Vorentwurf Wohngebiet Giselbertstraße, Abgrenzung Los 1, Los 2, Los 3

LOS 1

LOS 2
LOS 3

Hinweis: Das dargestellte städtebauliche 
Konzept ist exemplarisch und stellt keine 
Vorgabe für das Planungskonzept dar. 
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Abb. 7: Konzept Lärmschutzwand, Ando Yoo

Abb. 6: Schrägluftbild (Blick von Süd-West Richtung Stadtzentrum)
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Nutzungskonzept
Die geplanten Freiraumnutzungen weichen deutlich von der Gestaltung und Nutzbarkeit einer herkömmlichen Lärmschutzwand ab und sollen sich mit dem dahinter liegenden Wohnquartier auf natürliche Weise vernetzen. Die besonnte Südseite wird für aktive Nutzungen im Freiraum, wie Joggen, Spazierengehen, dem 
Aufenthalt im Grünen und der Naturbeobachtung genutzt werden können. Ein Aussichtsturm, ein Wandabschnitt als Graffitioberfläche und eine Servicestation am Quartiersplatz sind weitere Treffpunkte und erweiterte Nutzungsmöglichkeiten der „Lärmschutz-Landschaft“. Desweiteren wird die Wandoberfläche im westlichen 
Abschnitt für die Erzeugung von Solarenergie durch Photovoltaik-Elemente und mithilfe eines Beleuchtungskonzepts für das Citybranding der Stadt Buxtehude genutzt. Die Gestaltung der Nordseite wird geprägt durch die angrenzenden privaten Grundstücke und dem Bedürfnis der BewohnerInnen nach Ruhe und Privatheit. 
Hier ist der Hang grundsätzlich nicht betretbar und dicht bepflanzt. Ausgenommen ist ein kleiner Kinderspielbereich am Ostende der Anlage.

Wegeführung
Um die parkartige Anlage mit ihrer ausgeprägten Topografie optimal nutzen zu können, wird auf der Südseite ein straßenbegleitendes und 2,50m breites Wegesystem vorgeschlagen, dass jedoch als Bermenweg gestaltet ist und 1,5 bis 3,0 m über Straßenniveau verläuft. Es beginnt im Osten am Quartiersplatz an der 
Servicestation und endet im Westen am Aussichtsturm. Dort führt der Weg hinab auf das Niveau der Giselbertstraße und quert diese zum vorhandenen Gehweg am Bahndamm. An dieser Stelle schlagen wir einen neuen Ortseingang vor, der auch die Verlagerung des Ortsschildes „Hansestadt Buxtehude“ dorthin 
beinhaltet.
Da entlang der südlichen Wegachse bis zu drei Höhenmeter über Rampen zu überwinden sind, ist im Rahmen der anschließenden Entwurfsplanung zu prüfen, ob barrierefreie Rampenläufe realisiert werden müssen. Die im Lageplan dargestellten Rampenläufe haben ein Gefälle von 10 %. Die beschriebene Wegachse wird 
außerdem auf Straßenniveau an die nach Norden an die beiden Quartierseinfahrten und deren Wegesystem angeschlossen. Optional wurde der Vorschlag erarbeitet, die südliche Wegeachse nach Westen entlang landwirtschaftlicher Flächen fortzusetzen, um den vorhandenen alleeartigen Feldweg nach Norden mit 
anzubinden. Auf der nördlichen Quartiersseite ist im Bebauungsplan ein Pflegeweg von 3,00 m Breite vorgesehen, der in das Gestaltungskonzept einbezogen worden ist. Er folgt dem nördlichen Böschungsfuß des Lärmschutzwalles und wird mit der südlichen Wegachse über eine Rampe und durch eine Schleuse als 
Unterbrechung der Lärmschutzwand verbunden.

Bepflanzungskonzept
Die beiden Seiten der Lärmschutzwand werden aufgrund ihrer verschiedenen Lichtverhältnisse und  Nutzbarkeit unterschiedlich bepflanzt. 
Die Nordseite ist mit einer dichten, knickartigen Vegetation begrünt, die durch einzelne größere Solitärbäume gegliedert wird und sich nach Osten hin auflockert. Der Knick stellt eine grüne und im Frühjahr blühende Kulisse dar und bildet eine naturnahe Pufferzone zwischen dem Wohnquartier und der Lärmschutzwand. 
Gehölzarten wie Strauchhasel, Hartriegel, Weiß- und Schlehdorn bieten auch Vögeln und Insekten Lebensraum und dienen als Bienenweide. Sogenannte „Überhälter“ aus Eichenarten ergänzen das Bild. Am Boden soll sich eine Krautschicht am Knicksaum etablieren, die durch eine Ansaat bzw. bodendeckende 
Staudenpflanzung initiiert werden soll.
Der Pflege und Spazierweg wird überwiegend als Schotterrasen ausgeführt, der durch eine Tragschicht mit Pflegefahrzeugen befahrbar ist. Als nördlichen Abschluß der Anlage schlagen wir eine immergüne Laubhecke mit einer Höhe von 1,00 bis 1,50m vor.
Die Südseite wird durch begrünte, flach anlaufende Böschungen geprägt, die im oberen Bereich zwischen Lärmschutzwand und Bermenweg mit einem Landschaftsrasen angesät werden. Der mittlere „lebende“ Wandabschnitt erhält eine besondere Begrünung durch Rankpflanzen.
Der Böschungsstreifen zwischen Bermenweg und Giselbertstraße wird mit einer extensiv gepflegten Wiesenansaat mit regionalem Saatgut begrünt und soll als artenreicher Blühstreifen Insekten, wie Schwebfliegen, Hummeln und Bienen als Nahrungsgrundlage dienen.
Eingestreut in die langgestreckten Böschungsbereiche sind in lockeren Abständen Kulturobstbäume mit unterschiedlichem Habitus (mehrstämmig, hochstämmig, pyramidal) und Artenzusammensetzung (Apfel, Birne, Quitte).

Lärmschutzwand       
Die Lärmschutzelemente der Wand sind als ein modulares Kassetten-System aus Mineralwolle mit gelochter Aluminium-Verkleidung geplant. Die Kassetten werden auf den Wandsockel zwischen jeweils 
zwei Stahlstützen übereinander gestapelt.   
Außer der lärmabsorbierenden Funktion soll die Lochung der Wandelemente einen ästhetischen Wert in die Landschaft bringen. Die Lochung bildet ein Muster aus Kreisen unterschiedlicher Durchmesser. 
Die Kassetten können für ein besseres Landschaftsbild in unterschiedlichen Grüntönen lackiert werden und in beliebiger Reihenfolge in der Wandfläche platziert werden.     
Das Konzept der geplanten Lärmschutzwand ist durch die vielfältige Nutzung der Wandfläche geprägt. Die modulare Bauweise ermöglicht unterschiedliche Nutzungen unterzubringen, wie z. B. 
LED-Beleuchtung (Citybranding), Lebende Wand mit Berankung und Nisthilfen für Insekten und Vögel sowie Berankung, Photovoltaik-Module, Klettergriffe oder freitragende Stufen für eine 
Aussichtsplattform. Aussichtsplattform/-turm und Servicestation wurden konzeptionell mitgedacht, sind jedoch durch einen Hochbauarchitekten noch auszuformulieren bzw. von einem Statiker zu 
dimensionieren.

Materialien
Die dargestellten Wegeoberflächen für die Promenade sind in der Kostenschätzung mit einer Pflasterdecke aus Beton erfasst worden. Ob alternativ eine Befestigung mit wassergebundener Wegedecke 
ausreicht, ist im Rahmen der Entwurfsplanung noch zu klären.

Mobiliar
Zur Förderung der Aufenthaltsqualität wird ein robustes Sitzmobiliar vorgeschlagen, dass aus recycleten, undbehandelten Holzprofilen besteht und als Sitzkanten über den südlichen Hang verteilt wird. 
Sie sind zum einen als Hockerbank und zum anderen mit Rückenlehne geplant. Die Obstbäume im Hang werden mit halbrunden Stützmauern aus Naturstein versehen, um eine waagerechte 
Baumscheibe herstellen zu können. Gleichzeitig dienen diese flachen Trockenmauern als Sitzmöglichkeit und möglicherweise als Reptilienbiotop. Der Kleinkind-Spielplatz an der Servicestation wird mit 
geeigneten Spielgeräten und einer Sandspielfläche ausgestattet. Eine detaillierte Gestaltung wird in der Entwurfsplanung ausgearbeitet. Optional könnte auf der östlichen Platzfläche eine Kletter- bzw. 
Boulderwand entstehen, die den Platz fasst und in ihrer Materialität auf die Lärmschutzwand Bezug nimmt.

Beleuchtung
Es ist noch zu klären, ob die Straßenbeleuchtung auf der Südseite der Giselbertstraße ausreicht, um die neue Lärmschutz-Landschaft mitzubeleuchten. Wir schlagen hier vor, den Bermenweg zusätzlich 
mit Pollerleuchten zu bestücken, um die Begehbarkeit des Weges, vor allem in der dunkleren Jahreszeit sicherer zu machen.
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3.1.3 Nachhaltigkeit

Ein besonderes Augenmerk bei der Entwicklung des neuen 
Stadtquartieres liegt auf dem Nachhaltigkeitsgedanken, 
der sich als integrales Gestaltungsprinzip sowohl im 
Städtebau, als auch in der Freiraumplanung, der Archi-
tektur und der Baukonstruktion wiederfinden soll. Die 
Hansestadt Buxtehude legt Wert darauf, dass das Nachhal-
tigkeitsprinzip nicht nur im öffentlichen Raum umge-
setzt wird, sondern gleichermaßen auch auf den privaten 
Grundstücken. Insbesondere auf die nachfolgend beschrie-
benen Aspekte weist die Hansestadt Buxtehude in diesem 
Zusammenhang hin:
• Mobilität, Mobilitätskonzept
• Solarenergie
• Ladeinfrastruktur
• Baumaterialien
• Lebenszyklusbetrachtung
• Weiche Faktoren: Nutzerschulung, Energieeinsparung, 

Nutzerprofitkonzepte

3.1.4 Projektmanagement

Bei mehreren Bauherren sind die Führungs- und Koordi-
nationsstruktur zu erläutern und in einer Grafik darzustel-
len. Zusätzlich muss die Bereitschaft zur Kooperation mit 
den Bauträgern der anderen Bauvorhaben im Quartier, 
z. B. bezogen auf die Baustellenlogistik und Mobilitäts-
management bestehen. Bei einer Bewerbergemeinschaft 
müssen Aussagen über die Strukturen einer gemeinsamen 
zeitgerechten und qualitätsvollen Projektrealisierung sowie 
über Verantwortlichkeiten und geplante Arbeitsteilungen 
getroffen werden. 

3.1.5 Zeit- und Maßnahmenplan

In einem Zeit- und Maßnahmenplan sind die einzelnen 
Schritte der beabsichtigten Entwicklung und Realisierung 
darzustellen. Dabei sind insbesondere der Zeitrahmen der 
Anhandgabephase und die vorgesehene Reihenfolge der 
Verfahrensschritte (u. a. Einholung der Baugenehmigung 
vor Abschluss des Kaufvertrages) zu berücksichtigen.

3.1.6 Mindestkaufpreis, Preisange-

bot und Wirtschaftlichkeitsberechnung

Die Baufelder werden in drei Losen zum Kauf angeboten.
 
Folgende Mindestkaufpreise sind vorgegeben:
• Mindestkaufpreis Los 1:  

1.952.000 Euro zzgl. Nebenkosten
• Mindestkaufpreis Los 2:  

808.000 Euro zzgl. Nebenkosten
• Mindestkaufpreis Los 3:  

1.330.000 Euro zzgl. Nebenkosten

Der Grundstückspreis gilt für voll erschlossenes Bauland. 
Im Kaufpreis nicht enthalten sind die Abwasserbeiträge für 
den Aufwand der öffentlichen Abwasseranlagen in Höhe 
von voraussichtlich 2,34€/qm. Alle anderen Kosten für den 
Anschluss an städtische und private Ver- und Entsorgungs-
medien hat der Bewerber (potenzielle Käufer) zu tragen. 

Zur Vergleichbarkeit der Preisangebote sind sowohl die 
Bestätigung des Mindestkaufpreises als auch der Ange-
botspreis auf den dafür vorgesehenen Vordruck (Anlage 
5.10) einzutragen. Die Höhe des Kaufpreises bildet eine 
Grundlage der Anhandgabevereinbarung und wird in den 
Kaufvertrag übernommen. Weitere flächenbezogene Anga-
ben sind im Rahmen der Abgabeleistungen zum Gestal-
tungskonzept (siehe Kapitel 3.2.4) zu leisten. Sämtliche 
Gegebenheiten des Grundstücks und sämtliche in diesem 
Angebot dargestellten Anforderungen sind bei der Abgabe 
der Grundstücksbewerbung zu berücksichtigen. Die sachge-
rechte Bewertung des Grundstücks ist Sache des Bewerbers 
und muss anhand der zur Verfügung gestellten Informati-
onen sowie durch eigene Besichtigung erfolgen. Mit dem 
Grundstückspreis sind jegliche etwaige grundstücksbedingte 
Mehraufwendungen abschließend abgegolten.
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3.2. Auswahlkriterien
Für die Auswahl des besten Bewerbers bzw. der besten 
Bewerbergemeinschaft wird je Los getrennt zwischen zu 
erfüllenden formalen Anforderungen, inhaltlichen Min-
destanforderungen sowie differenzierten Bewertungskrite-
rien für das Konzept- und das Preisgebot unterschieden. 
Die formalen und die Mindestanforderungen sind obliga-
torisch und durch alle Bewerber zu erfüllen. Bei Nichter-
füllung behält sich die Anbieterin vor, die Bewerbung vom 
Verfahren auszuschließen. Die Bewertung der Bewerbun-
gen erfolgt in der Zusammenschau aller Kriterien. Die 
Bewertung der Bewerbungen erfolgt auch hinsichtlich der 
Wechselwirkungen mit den Angeboten der anderen Bewer-
bungen auf in diesem Verfahren ausgeschriebenen Lose, der 
jeweiligen optimalen Mikrostandorteignung der Konzepte 
sowie den entstehenden differenzierten Quartiersqualitäten.

3.2.1 Formale Anforderungen

• Teilnahmeberechtigung und Einhaltung des Ver-
fahrensablaufes.

• Kenntlichmachung etwaiger Gremien- und Zustim-
mungsvorbehalte (das Angebot muss Gremienzustim-
mung für ein wirksames Angebot enthalten).

• Vorlage einer vollständigen und rechtsverbindlich 
unterzeichneten Bewerbung.

• Bewerbungen sind für jedes Los separat einzureichen 
(bei Bewerbung auf mehrere Lose).

• Abgabe zweifach (mit Ausnahme der Abgabeleistungen 
für das Gestaltungskonzept) in schriftlicher Form in 
deutscher Sprache.

• Zusätzliche Abgabe aller Unterlagen in digitaler Form 
auf einem Datenträger.

• Rechtzeitige Abgabe in einem verschlossenen Um-
schlag mit der Beschriftung „Bewerbung Los 1 bzw. 
Los 2 oder Los 3 – nicht öffnen“.

• Beauftragung der Architekten, die an der Grund-
stücksbewerbung (Gestaltungskonzept) mitgewirkt 
haben, entsprechend etwaiger Empfehlungen der 
Auswahlkommission bis mindestens Leistungsphase 4 
nach HOAI, der Erarbeitung von Leitdetails und der 
künstlerischen Oberleitung.

• Erarbeitung von mit der Hansestadt Buxtehude 
abgestimmten Bauantragsunterlagen (zur Sicherung 
der Angebots- und Anhandgabebedingungen) und 
Einholung einer Baugenehmigung bis zum Ende der 
Anhandgabefrist.

• Abgabeleistungen Gestaltungskonzept (siehe Kapitel 
3.2.4).

• Vorlage von mindestens zwei Referenzen jeweils des 
Investors wie des beteiligten Architekten für vergleich-
bare realisierte Wohnungsbauvorhaben.

3.2.2 Mindestanforderungen zur Errei-

chung der wohnungspolitischen Ziele

Jede am Verfahren beteiligte Person und jeder daran 
beteiligte Bewerber einer Gruppe verpflichtet sich durch 
die Unterzeichnung der Anlage Einverständniserklärung 
(Anlage 5.15) zur Erfüllung der folgenden Mindestanfor-
derungen und der weiteren Mindestanforderungen gemäß 
Kapitel 3.2.3. Ohne Unterzeichnung der Erklärung kann 
die Bewerbung nicht berücksichtigt werden.
• Angebot eines Anteils preisgedämpftem Wohnen (gem. 

Kapitel 3.1.1) von mindestens 25 % und max. 30 % 
der anrechenbaren Wohnfläche gem. Wohnflächenver-
ordnung,

• Einhaltung einer Bindefrist von mind. 20 Jahren für 
den Anteil der preisgedämpften Wohnungen,

• Erklärung, dass keine Gebäude ausschließlich mit 
miet preis ge bundenen Wohnraum konzipiert und 
vermie tet werden,

• Mit Einreichung des Bauantrags ist für den Bereich 
des preisgedämpften Wohnraums entweder eine Kopie 
des eingereichten Förderantrags zur NBank-Förderung 
vorzulegen oder ein plausibles Konzept, das die Über-
prüfung der Kriterien dieses Segments gem. Kapitel 
3.1.1 ermöglicht. Dieses Konzept muss zwingend die 
Erfüllung der vorgenannten Kriterien (z. B. maximale 
Durchschnittsmieten, Bindungsdauer etc.) belegen.
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• Einreichung vollständig ausgefüllter Formblätter 
Wirtschaftlichkeitsberechnung je Los, die Bestätigung 
des Mindestgrundstückspreises und Angabe eines 
Gesamtgrundstückspreises.

• Bereitschaft zum umgehenden Abschluss einer 
exklusiven Anhandgabevereinbarung mit Planungsver-
pfl ichtung mit der Hansestadt Buxtehude, und zur 
Verhandlung eines Kaufvertrages auf Basis der vor-
genannten Mindestanfordeurngen, den zusätzlichen 
standortbezogenen Sonderregelungen sowie den be-
sonderen, ggf. über die Mindestanforderungen hinaus-
gehenden Angebotsinhalten (Ein Musteranhandgabev-
ereinabrung sowie Eckdaten zum Kaufvertrag werden 
in der Stufe 2 des Verfahrens zur Verfügung gestellt).

• Einverständnis mit Inhalt und Bedingungen des Ver-
fahrens sowie Anerkennung der Haftungsbeschränkun-
gen.

3.2.3 Weitere Mindestanforderungen 

• Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplans Nr. 111.
• Verpfl ichtung zur Errichtung und zum Betrieb der 

Gebäude entsprechend dem vorgelegten Nach-
haltigkeitskonzept (Berücksichtigung der ökologischen 
Ansprüche an das Gebäude in der hochbaulichen 
Planung und Realisierung und Abschluss einer Verein-
barung mit der Hansestadt Buxtehude vor Unterzeich-
nung des Kaufvertrages). 

• Verpfl ichtung zum Anschluss an das Wärmever-
sorgungsnetz.

• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Bewer-
bern für den Fall, dass sich für das jeweilige Los kein 
Bewerber oder keine Bewerbergemeinschaft mit einem 
überzeugenden Gesamtkonzept bewirbt.

• Bereitschaft zu einer gemeinsamen Projektrealisierung 
(bei Bewerbergemeinschaften) und bei Bewerbung auf 
nur eines der Lose die Bereitschaft zur Konsortiumsbil-
dung mit den für andere Lose ausgewählten Bewerbern 
zur Kooperation der umliegenden Bauvorhaben, u. a. 
im Rahmen eines zu erarbeitenden Baustellenlogistik-
konzepts.

Abb. 8: Blick in Richtung Süden auf das Neubaugebiet, Beginn der Erschließungsarbeiten
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Formale Anforderungen an Pläne und Modell
• Max. 2 Pläne (DIN A0, Hochformat), gerollt, in 

 zweifacher Ausfertigung abzugeben:
- 1 Satz Pläne in hoher Qualität (Präsentationspläne)
- 1 Satz Pläne in einfacher Qualität (Prüfpläne)

• 1 Ausfertigung der Pläne als DIN A3-Verkleinerung
• Einfaches Baumassenmodell 

Vordrucke
Inhalte
• Erläuterungsbericht mit Aussagen zu: Nachhaltigen 

Bauen, und zur nachhaltigen Mobilität, zu Material-
ität, Konstruktion und Gründung

• Flächenberechnung mit Unterscheidung in ober-
irdische und unterirdische BGF sowie Angaben von 
städtebaulichen Kennziff ern (GF und GRZ)

• Verfassererklärung mit Angabe sämtlicher an der 
 Arbeit befassten Unternehmen und Personen

• Aufkleber zur Kennzeichnung aller Umverpackungen/
Paketstücke

Formale Anforderungen Vordrucke
• Erläuterungsbericht in der vorgegebenen Textmaske, 

max. 5000 Zeichen inkl. Leerstellen, DIN A4
• Flächenberechnung im vorgegebenen Formular, DIN A4
• Verfassererklärung in einem verschlossenen, 

 undurchsichtigen Umschlag

Digitale Abgabe 
Inhalte
• Präsentationspläne (pdf und tiff , 150 dpi, CMYK- 

Modus in Originalgröße)
• Erläuterungsbericht (Word o. Excel und pdf )
• Berechungsbogen Flächen (Excel und pdf )
• digitale Prüfpläne je Geschoss, Flächen als Polygone 

angelegt und prüfbar (dwg/dxf 2000 und pdf ) 
• Ansicht (dwg/dxf 2000)
• Bild- und Präsentationsdaten (pdf und tiff , 300 dpi, 

CMYK-Modus)

3.2.4 Abgabeleistungen für 

das Gestaltungskonzept

Je Los sind zur Bewertung des Gestaltungskonzepts die 
folgenden Unterlagen mit der Bewerbung einzureichen. 
Mit Ausnahme der gedruckten Pläne und des Modells, 
sind sämtliche Unterlagen in jeder Stufe zudem auch 
 digital auf einem geeigneten Datenträger einzureichen.

Stufe 1

Pläne und Modell
Inhalte
• Schematische Nutzungsisometrie mit Darstellung der 

Wohntypen nach gefördert/preisgedämpft Miet-
wohnungsbau, freifi nanzierter Mietwohnungsbau, 
Eigentumswohnungen für jedes Gebäude und jedes 
Geschoss

• Plausibilisierung des Nutzungskonzepts in Form einer 
hochbaulichen Machbarkeitsstudie (Beispielgrundrisse; 
M. 1:500)

• städtebauliches Konzept (Baumassenverteilung und 
Darstellung stadträumlicher Qualitäten, mit Dachauf-
sichten) als Lageplan M. 1:200 

• Planerischer Nachweis der Abstandsfl ächen M. 1:500 
gem. Niedersächsischer Bauordnung (NBauO) 

• Planerischer Nachweis der Einhaltung von Baulinien 
bzw. Baugrenzen M. 1:500

• Konzeptaussagen zum nachhaltigen Bauen
• Konzeptaussagen zur nachhaltigen Mobilität
• 1 Ansicht (Nord-Süd oder Ost-West) M. 1:200 mit 

Höhenangaben zu Geschoss-, Trauf- und ggf. First-
höhen (ohne detaillierte Darstellung der Fassaden)

• 1 Isometrische Darstellung zur Veranschaulichung der 
stadträumlichen Qualitäten

• Konzept zu Materialität und der Gestaltung der 
 Fassaden

• Modell M. 1:500
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Stufe 2 

Pläne und Modell
Inhalte
• städtebauliches Konzept (Baumassenverteilung und 

Darstellung stadträumlicher Qualitäten, mit Dachauf-
sichten) als Lageplan M. 1:200 

• Planerischer Nachweis der Abstandsflächen M. 1:500
• Planerischer Nachweis der für Feuer- und Rettungs-

fahrzeuge erforderlichen Flächen (max. Abstand 
zwischen Leiterwagen und Gebäude = 9 m.)

• Planerischer Nachweis der Einhaltung von Baulinien 
bzw. Baugrenzen M. 1:500

• Nutzungskonzept M. 1:500
• sämtliche Grundrisse M. 1:200 mit Kennzeichnung 

jeder Wohnung mit Wohnfläche, und einer Zuord-
nung zu einem der Segmente: preisgedämpft/gefördert, 
freifinanziert, Eigentumswohnung

• Ansichten und Schnitte M. 1:200 mit Höhenangaben 
zu Geschoss-, Trauf- und ggf. Firsthöhen

• Fassadendetails M. 1:50
• vertiefende thematische Darstellungen
• Brandschutz- und Entfluchtungskonzept
• Aussagen zur Belichtungssituation und zum Schall-

schutz
• freiraumplanerische Konzeption
• Modell M. 1:500
• 2 fotorealistische Visualisierungen

Formale Anforderungen an Pläne und Modell
• Max. 4 Pläne (DIN A0, Hochformat), gerollt, in zwei-

facher Ausfertigung abzugeben: 
- 1 Satz Pläne in hoher Qualität (Präsentationspläne) 
- 1 Satz Pläne in einfacher Qualität (Prüfpläne)

• 1 Ausfertigung der Pläne als DIN A3-Verkleinerung
• Baumassenmodell

Vordrucke
Inhalte
• Erläuterungsbericht mit Aussagen zum Nach-

haltigkeitskonzept, zu Materialität, Konstruktion und 
Gründung

• Flächenberechnung mit Unterscheidung in oberir-
dische und unterirdische BGF, WoFl gem. Wohn-
flächenverordnung sowie Angaben von städtebaulichen 
Kennziffern (GF und GRZ)

• Verfassererklärung mit Angabe sämtlicher an der 
 Arbeit befassten Unternehmen und Personen

• Aufkleber zur Kennzeichnung aller Umverpackungen/
Paketstücke

Formale Anforderungen Vordrucke
• Erläuterungsbericht in der vorgegebenen Textmaske, 

max. 5000 Zeichen inkl. Leerstellen, DIN A4
• Flächenberechnung im vorgegebenen Formular,     

DIN A4
• Verfassererklärung in einem verschlossenen 

 undurchsichtigem Umschlag

Digitale Abgabe 
Inhalte
• Präsentationspläne (pdf und tiff, 150 dpi, CMYK- 

Modus in Originalgröße)
• Erläuterungsbericht (Word o. Excel und pdf )
• Berechungsbogen Flächen (Excel und pdf )
• digitale Prüfpläne je Geschoss, Flächen als Polygone 

angelegt und prüfbar (dwg/dxf 2000 und pdf ) 
• Schnitte und Ansichten (dwg/dxf 2000)
• Bild- und Präsentationsdaten (pdf und tiff, 300 dpi, 

CMYK-Modus)
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3.3 Bewertung
Das Konzept wird mit 80 % der Punkte und das Preis-
gebot mit 20 % der Punkte bewertet.

Bei der Bewertung werden die folgenden Bereiche und 
Kriterien unterschieden.

Gestaltungskonzept (50 %)

Überzeugungskraft der städtebaulichen und hochbauli-
chen Konzeption, vor allem:
• Städtebauliche Qualität
• Gestalterische Qualität
• Hochbauliche Qualität
• Nachhaltigkeit

 › Bauwerks- und Freiflächenbegrünung
 › Maßnahmen für den Wasserhaushalt
 › Lebenszyklusbetrachtung der verwendeten Bau-

materialien
 › Nutzung regenerativer Energien (z. B. Photovoltaik)
 › Konzepte zur Nutzerbeeinflussten Reduzierung des 

Energiebedarfs 
 › Konzepte zum Mobilitätsmanagement
 › Ansätze zur Verbesserung von Intermodalität und 

Mobilitätsdienstleistungen
• Wohnqualität

 › Qualität und Flexibilität der Wohnungsgrundrisse
 › Funktionalität / Erreichbarkeit von Nebenanlagen, 

PKW- und Fahrradstellplätzen sowie Müllstan-
dorten

 › ggf. konzeptionelle Qualität, Schlüssigkeit und 
stadträumlich ergänzende Nutzungen

• Realisierungsfähigkeit in Bezug auf bau-/planungs-
rechtliche Anforderungen

• Qualität der inneren und äußeren Erschließung
• Technische Qualität (z. B. technische Maßnahmen zur 

Lärmminderung)

An der Bewertung der Gestaltungskonzeption werden 
neben Vertretern der Hansestadt Buxtehude sowie politi-
schen Vertretern auch externe Berater mit der Qualifika-
tion Architekt bzw. Stadtplaner mitwirken.

Konzept zur Erreichung der  

wohnungspolitischen Ziele (20 %)

Innovationscharakter, Qualität, Marktfähigkeit, Dauer-
haftigkeit und Belastbarkeit der Nutzungskonzeptionen, 
vor allem:
• Grad der konzeptionellen und sozialen Durchmis-

chung (kein Hauseingang mit 100 % preisgedämpftem 
Wohnungsbau), Vielfalt und Attraktivität der unter-
schiedlichen Wohnformen, deren besondere Standort-
eignung, 

• Anteil der geförderten bzw. preisgedämpften 
Wohnungsangebote (mind. 25 % bis max. 30 %). In 
Abhängigkeit des Gesamtkonzepts werden Bewerbun-
gen mit einem hohen Anteil geförderter bzw. preis-
gedämpfter Wohnungsangebote besser bewertet,

• Beitrag zur Konzeptvielfalt und Stabilität (z. B. Bind-
ungsdauer im geförderten Mietwohnungsbau länger 
als 20 bis maximal 30 Jahre). Angebote mit einer 
Bindungsdauer über 20 Jahre hinaus werden besser 
bewertet,

• Konzepte zur Mietbegrenzung nach Auslaufen der 
Förderung (z. B. auf Mittelwert des jeweils gültigen 
Miet spiegels), langjähriger Verzicht auf Umwandlung 
in Eigentumswohnungen, Haltedauer im freifinanzier-
ten Mietwohnungsbau.
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Projektrealisierung (10 %)

• Sicherstellung einer belastbaren, qualitätsvollen 
und zügigen Projektrealisierung (Grad der Reali-
sierungssicherheit, Vorlage eines schlüssigen Zeit- und 
Maßnahmenplans, Nachweis von ausreichendem 
Eigenkapital, Vorlage eines Finanzierungskonzepts, 
gute Bonität des Bewerbers, aussagekräftige Referenz-
projekte, Stimmigkeit der wirtschaftlichen Kalkula-
tion, intendierte Architekturqualität, Plausibilität der 
Investitionssumme).

• Gewährleistung eines kooperativen Planungs-, Realis-
ierungs- und Managementprozesses; ggf. Kooperation 
mit anderen Bauherren zur Baulogistik etc.

Preisgebot (20 %)

• Angebote oberhalb des Mindestkaufpreises werden in 
Relation zum höchsten Gebot (je Los) bewertet.

GESTALTUNGSKONZEPT 50 %

1
0
 
%

2
0
 
%

2
0
 
%

5
0
 
%

ERREICHUNG 
DER WOHNUNGS-
POLITISCHEN ZIELE

20 % PREISANGEBOT  20 % REALI- 
SIERUNG
10 %

Städtebauliche Qualität,

Gestalterische Qualität,

Hochbauliche Qualität,

Nachhaltigkeit,

konzeptionelle und soziale  

Durchmischung, Anteil geförderter/ 

preis gedämpfter Wohnungsangebote, 

Konzeptvielfalt und Stabilität, 

Mietbegrenzung nach Förderung

Mindestkaufpreis +

Bewertung des Angebotskauf-

preises in Relation

zum höchsten Gebot

Sicherstellung 

Projektrealis-

ierung, koopera-

tiver Planungs-, 

Realisierungs- 

prozess

Wohnqualität,

Realisierungsfähigkeit, 

Qualität der Erschließung,

Technische Qualität

Abb. 9: Schematischer Überblick der Bewertung
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4.1 Art des Verfahrens
4.1.1 Gebotsverfahren

Für das Auswahlverfahren spielt vor allem die differenz-
ierte Konzeption eine entscheidende Rolle. Das sogenann-
te  kooperative Konzept-Preisverfahren bedeutet, dass den 
Zuschlag nicht zwingend das höchste Preisgebot, sondern 
das beste Konzept in Verbindung mit einem angemes-
senen Preisgebot erhält. Die qualitätsvolle, belastbare 
Gesamtkonzeption wird mit 80 Prozent bewertet, der 
gebotene Preis mit 20 Prozent. Damit soll Raum für dif-
ferenzierte Gestaltungs- und Nutzungskonzepte, für eine 
durchmischte Struktur der zukünftigen Bewohnerschaft 
und Nutzungen und eine Langlebigkeit (Resilienz) der 
Qualitäten, eine sehr hohe Architekturqualität sowie eine 
nachhaltige Bauweise geschaffen werden.

Es ist vorgesehen, das Verfahren in zwei Stufen durchzu-
führen, um insbesondere die Nutzungskonzeption und das 
städtebaulich-architektonische Gestaltungskonzept für die 
Neubauten im Dialog mit den Bewerbern zu verfeinern. 
Derzeit sind zwei aufeinander folgende Konzeptstufen 
vorgesehen. Die Anbieterin behält sich vor, im Verfahren 
Hinweise zur weiteren Überarbeitung und Anpassung 
der Konzepte sowohl inhaltlich-konzeptionell wie auch 
baulich -räumlich zu geben. Da eine Wechselwirkung 
zwischen den ausgeschriebenen Losen besteht, werden die 
Hinweise zur Überarbeitung der Konzepte ggf. Aus-
wirkungen auf jeweils mehrere Lose der Ausschreibung 
haben.

Zudem behält sich die Anbieterin vor, je Los nur die am 
besten geeigneten Bewerber in die zweite Stufe des Verfah-
rens einzuladen.

Um den Aufwand der Bewerber - insbesondere für ihre 
planerisch-hochbauliche Auseinandersetzung mit den 
Neubauten - zu würdigen, wird allen Bewerbern, die an 
der zweiten Stufe teilnehmen und ein prüffähiges Angebot 
eingereicht haben, eine pauschale Aufwandsentschädigung 
(inkl. Nebenkosten) von 5.000 Euro (netto) vergütet.

Das Auswahlgremium wird in der zweiten Stufe des 
Verfahrens je Los eine Rangfolge der je Los am besten 
geeigneten Bewerber aufstellen und eine Empfehlung zur 
Anhandgabe je Los erarbeiten.

Die Entscheidung über den Zuschlag obliegt dem Rat der 
Hansestadt Buxtehude. 

Sind je Los mehr als 1 Bewerber noch im Verfahren, wird 
der Rat im Hinblick auf ein eventuelles Nachrückverfah-
ren auch über die Rangfolge entsprechend der erreichten 
Bewertung entscheiden. Sollte der Erstplatzierte ggf. noch 
seine Bewerbung zurückziehen oder aus sonstigen Grün-
den aus dem Verfahren ausscheiden, kann die Anhand-
gabe (der Zuschlag) ohne Wiederholung des gesamten 
Ausschreibungsverfahrens auch an den Nächstplatzierten 
erteilt werden. Nach der Ratsentscheidung erfolgt die 
Benachrichtigung der nicht berücksichtigten Bewerber 
über den Namen des für die Anhandgabe (den Zuschlag) 
vorgesehenen Bewerbers.

4.1.2 Teilnahme

Zur Teilnahme am Verfahren sind sowohl Einzelbewerber 
als auch Bewerbergemeinschaften berechtigt. Bewerbungen 
können eingereicht werden von Bauherren als Bestands-
halter und Projektentwicklern. Die Bildung von Bewer-
bergemeinschaften durch Akteure mit unterschiedlichen 
Angebotsschwerpunkten ist aufgrund der angestrebten 
Konzeptvielfalt möglich. Einzel- oder Gruppenbewerbun-
gen von Baugemeinschaften sind aufgrund der Grund-
stücksgrößen, der geforderten Nutzungsmischung und der 
technischen Abhängigkeiten bei größeren Grundstücken 
nicht vorgesehen.

Bewerbungen sind für ein oder mehrere Lose möglich. Bei 
Bewerbung auf mehrere Lose ist eine Präferenzrangfolge 
anzugeben. „Paketbewerbungen“, d.h. Bewerbungen auf 
mehrere Lose im Zusammenhang, werden nicht akzep-
tiert. Bewerbungen für Teilbereiche eines Baufelds werden 
nicht berücksichtigt, da für die Lose jeweils eine gesamt-

VERFAHREN

4

-25-



-26-

hafte Realisierung des Vorhabens zwingend erforderlich ist. 
Nach einer Zusage und vor einer Anhandgabe müssen 
sich Bewerbergemeinschaften innerhalb von vier Wochen 
in einer geeigneten Rechtsform (z. B. GbR oder GmbH) 
konstituieren, um schon während der Planungsphase eine 
einheitliche Geschäftsführung sicherzustellen.

4.1.3 Anbieterin und Zustimmungsvorbehalte

Anbieterin des Grundstücks im Rechtssinne ist die Hanse-
stadt Buxtehude. Das Grundstücksangebot ist lediglich 
eine öffentliche, für die Anbieterin unverbindliche 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots. Die Anbieterin 
behält sich vor, ob, wann, an wen und auf Basis welchen 
Konzepts die Anhandgabe bzw. der Verkauf erfolgt. Die 
Anbieterin behält sich auch vor, einzelne, mehrere oder 
alle Bewerber zu Anpassungen der Bewerbungen aufzu-
fordern. Ansprüche gegen die Grundstücksanbieterin 
sind ausgeschlossen, z. B. bei Nichtberücksichtigung von 
Bewerbungen sowie bei Änderung oder Beendigung (auch 
ohne Anhandgabe/Verkauf ) des Verfahrens insgesamt oder 
für einzelne Grundstücke. Dies gilt nicht für grob fahr-
lässig verursachte Schäden.

Sowohl die Anhandgabe als auch der Verkauf bedürfen 
der Zustimmung durch die zuständigen Gremien. Diese 
Zustimmungen bleiben vorbehalten. Alle Gespräche und 
Verhandlungen werden unter diesem Vorbehalt geführt.

4.1.4 Courtage/ Nebenkosten/ Provisionen

Bei der Vermittlung durch einen Makler zahlt die 
Grundstücksanbieterin keine Courtage. Die mit der 
Anhandgabe (z. B. im Falle einer Beratung durch einen 
Dritten) und dem Verkauf anfallenden Kosten trägt 
der Anhandnehmer/Erwerber. Der Ersatz von Aufwen-
dungen des Anhandnehmers/Erwerbers jeglicher Art ist 
ausgeschlossen.

4.1.5 Eigentum, Urheberrecht, 

Haftungsausschluss

Die Bewerbungsunterlagen bleiben Eigentum der Bewer-
ber. Sie können nach Abschluss des Verfahrens bei der 
Grundstücksanbieterin auf schriftliche Anforderung 
hin abgeholt werden. Die Grundstücksanbieterin ist 
berechtigt, zu Dokumentations- und Revisionszwecken 
ein vollständiges Exemplar der Bewerbungsunterlagen 
zu behalten. Die Bewerbungen werden von der Grund-
stücksanbieterin und ihren Beauftragten in allen Teilen 
streng vertraulich behandelt. Sie werden weder veröffent-
licht noch Dritten zur Kenntnis gegeben, die nicht mit 
der Vorprüfung und Auswahl befasst sind. Gesetzliche 
Auskunftspflichten bleiben vorbehalten. Für Beschädigun-
gen oder Verlust von eingereichten Unterlagen haften die 
Grundstücksanbieterin und ihre Beauftragten nur im Falle 
nachweisbar schuldhaften Verhaltens.

Die Angaben in diesem Grundstücksangebot beruhen 
ausschließlich auf den der Hansestadt Buxtehude, ihren 
Mitarbeitern bzw. deren Beratern zur Verfügung stehen-
den Informationen sowie auf einer Reihe von Annahmen, 
die sich als richtig oder unrichtig erweisen können. Sie 
geben teilweise die gegenwärtige Meinung der Hansestadt 
Buxtehude hinsichtlich möglicher zukünftiger Ereignisse 
wieder, sind jedoch ungewiss und unterliegen daher 
Risiken bzw. Änderungen. Die tatsächlich eintretenden 
Ereignisse können erheblich von den Meinungen und 
Prognosen der Hansestadt Buxtehude abweichen. Von der 
Hansestadt Buxtehude gemachte Angaben erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit der Informationen, die für 
den Empfänger der Angaben notwendig sein können. Für 
die Beschaffung der (weiteren) Informationen ist dieser 
allein verantwortlich. Für nicht schriftlich erteilte oder 
bestätigte Angaben, die von den Angaben der Hansestadt 
Buxtehude abweichen, übernimmt die Hansestadt Buxte-
hude keinerlei Haftung. Eine Haftung der Hansestadt 
Buxtehude für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur 
Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen. 
Die vorstehenden Ausführungen gelten ebenso hinsicht-
lich der Anbieterin im Rechtssinne.



-27-

4.2 Termine und Ablauf des  
Verfahrens

Veröffentlichung der Ausschreibung  06.02.2020
Frist für schriftliche Rückfragen Stufe  10.03.2020
Abgabe der Bewerbungen Stufe 1  07.05.2020
Sitzung des Auswahlgremiums Stufe 1 09.06.2020
 
Die zweite Stufe wird voraussichtlich im September 2020 
beendet. Die genaue Terminplanung wird den Teilneh-
mern der Stufe 2 mitgeteilt.  

Abschluss der Anhandgabevereinbarung: 
voraussichtlich Anfang des 4. Quartals 2020

4.2.1 Rückfragen und weitere Informationen

Die vollständigen Unterlagen zur Bewerbung, mit sämtli-
chen Anlagen, werden gegen Registrierung kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. Im Rahmen der Registrierung ist durch 
die Interessenten u. a. eine unterzeichnete Nutzungs-
vereinbarung für die zur Verfügung gestellten Unter-
lagen und Daten einzureichen. Zur Registrierung ist eine 
formlose Email an buxtehude@luchterhandt.de zu richten. 
Diese Emailadresse wird zu den üblichen Bürozeiten regel-
mäßig eingesehen, um zeitnah auf Registrierungsanfragen 
zu reagieren.

Interessenten haben die Möglichkeit, Rückfragen zum 
Grundstücksangebot mit der Kennzeichnung des entspre-
chenden Loses per Post oder E-Mail an das büro lucht-
erhandt, Shanghaiallee 6, 20457 Hamburg zu richten. 
Für die E-Mail-Kommunikation ist folgende Adresse zu 
verwenden: buxtehude@luchterhandt.de 

Fragen und Antworten werden (für alle potenziellen 
Bewerber einsehbar und ohne Nennung des Fragestellers) 
ausschließlich auf der folgenden Internetseite veröffent-
licht: www.luchterhandt.de/essential_grid/1277/
Es liegt in der Verantwortung der Bewerber diese Internet-
seite regelmäßig einzusehen.

Verbindlicher Bestandteil der Angebotsunterlagen werden 
nur die von der Hansestadt Buxtehude bzw. ihren Beauf-
tragten schriftlich veröffentlichten Antworten. Mündliche 
Auskünfte und Erklärungen besitzen keine Gültigkeit. 
Falls es erforderlich werden sollte, werden den Bewerbern 
im Laufe des Angebotsverfahrens weitere Informationen 
zur Verfügung gestellt. Insbesondere ist es vorgesehen, 
nach der 1. Konzeptstufe Hinweise für die weitere Bear-
beitung des Angebots an die Bewerber zu übermitteln, die 
in die 2. Konzeptstufe eingeladen werden. 

4.2.2 Abgabe der Bewerbungen

Die Bewerbungen sind in deutscher Sprache abzugeben. 
Der Erläuterung dienende Unterlagen (Firmenbroschüren, 
testierte Jahresabschlüsse, Projektbroschüren) können auch 
in englischer Sprache abgegeben werden.

Spätester Abgabetermin für die Stufe 1 ist der 07.05.2020.

Die Bewerbungen sind für die Anbieterin und ihre 
Beauftragten kostenfrei gegen Eingangsbestätigung in den 
Bürozeiten von
• Montag & Mittwoch bis Freitag 08.00-12.00 Uhr 
• Donnerstag zusätzlich 13.30-18.00 Uhr
bei der Fachgruppe Stadt- und Landschaftsplanung Hanse-
stadt Buxtehude, Bahnhofstraße 7, 21614 Buxtehude, in 
zweifacher Ausfertigung und schriftlicher Form sowie digital 
in einem verschlossenen Umschlag abzugeben. Auf dem 
äußeren Umschlag ist deutlich lesbar das Los anzugeben, 
auf welches sich die Bewerbung bezieht. Ein entsprechender 
Aufkleber zur Kennzeichnung der Bewerbung ist für die 
angebotenen Lose den Anlagen beigefügt.
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Postsendungen sind als Einschreiben mit Rückschein 
aufzugeben. Der Poststempel bzw. Einlieferungsvermerk 
des Postdienstleisters muss das oben genannte Datum oder 
einen früheren Tag aufweisen. Der Bewerber ist selbst für 
den termingerechten Eingang der Sendung verantwortlich. 
Die Grundstücksanbieterin behält sich vor, nicht rechtzeitig 
eingegangene Bewerbungen nicht zu berücksichtigen.
Die Vorprüfung der Bewerbungen erfolgt in Zusammen-
arbeit mit der Grundstücksanbieterin durch externen 
Sachverstand. Angaben zum Stand des Verfahrens (auch bei 
längerer Dauer) sind orientierende Hinweise und schaffen 
keinen Anspruch auf eine zeitlich bestimmte Entscheidung.

4.3 Anhandgabe, Kaufvertrag und 
Realisierungsphase

4.3.1 Anhandgabephase

Die Anbieterin wird nach Durchlaufen der zwei Kon-
zeptstufen und Auswahl der je Los besten Bewerbungen 
(Ranking) den zuständigen Gremien eine Empfehlung zur 
Anhandgabe je Los vorlegen. Nach der Zustimmung der 
Gremien erfolgt die Anhandgabe (Zuschlag) der einzel-
nen Grundstücke durch die Hansestadt Buxtehude. Diese 
exklusive Option wird zwischen der Grundstücks anbieterin 
und dem ausgewählten Bewerber in einer Vereinba-
rung dargestellt. Darin verpflichtet sich der ausgewählte 
Bewerber, innerhalb der Anhandgabefrist (in der Regel 6 
Monate) und nach Maßgabe der in der 2. Stufe zur Ver-
fügung gestellten Anhandgaberegelungen, sein Vorhaben 
zu entwickeln, die Bebaubarkeit der Grundstücksflächen 
zu klären, die Nutzung und die Finanzierung zu sichern, 
eine Baugenehmigung einzuholen sowie den Vertrag zum 
Grundstückserwerb abschließend zu verhandeln. Als 
Anhandgaberegelungen werden auch die wesentlichen 
Spezifika des Bewerbungskonzeptes und die in den Min-
destanforderungen des Grundstücksangebotes dargestellten 
Rahmenbedingungen der Grundstücksentwicklung (siehe 
Anlage Einverständnis erklärung) zugrunde gelegt.

Für die Anhandgabe wird ein nicht rückzahlbares Anhand-
gabeentgelt in Höhe von 1,5 Prozent des Angebotspreises 
(zzgl. Mehrwertsteuer) innerhalb von 14 Kalendertagen 
nach Abschluss der Anhandgabevereinbarung fällig. Eine 
Verlängerung der Anhandgabe kann von der Zahlung 
eines weiteren Anhandgabeentgeltes abhängig gemacht 
werden. Das Anhandgabeentgelt (ohne Mehrwertsteuer) 
wird, soweit es zum Abschluss eines Kaufvertrages kommt, 
auf den Grundstückspreis angerechnet.
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4.3.2 Kaufvertrag

Mit dem zum Ende der Anhandgabephase abzuschlie-
ßenden Kaufvertrag wird die Umsetzung der Nutzungs-
konzeption bei der Realisierung des Vorhabens und 
seinem Betrieb mit entsprechenden Nutzungsbindungen, 
Verpflichtungen zu Ausgleichszahlungen und Vertragsstra-
fen gesichert. Als wesentliche Bestandteile des Kaufvertra-
ges (nicht abschließende Auflistung) sind die folgenden 
Regelungen vorgesehen.
• Bauvorhaben und Bautermine
• Nutzungsbeschränkungen, Nutzungsbindungen, 

 Vertragsregelungen (z. B. Bindungsfristen, Regelungen 
zur Eigennutzung und für den Weiterverkaufsfall)

• Wohnungspolitische Ziele (z. B. Bindefristen, Anteil 
des geförderten bzw. preisgedämpften Wohnraums)

• Grundstückspreis und Fälligkeit
• Nachhaltigkeitskonzept
• Wärmeversorgung (Ver- und Entsorgung und Anlage 

Wärmeversorgung)
• Nutzungsrechte und Gestaltungsvorgaben
• Baustellenlogistik
• Duldung von Belastungen aus der weiteren  

Realisierung der Quartiersentwicklung, von Verkehrs-
anlagen und durch Baumaßnahmen

• Ausgleichszahlungen und Vertragsstrafen
• Besondere Regelungen zur Erschließung, dauerhaften 

Qualitätssicherung 
• Dienstbarkeiten, Baulasten

4.3.3 Realisierungsphase

Nach Vorliegen der Baugenehmigung und Zustimmung 
des zuständigen Gremiums zum Verkauf erfolgt zeitnah 
die Beurkundung des Kaufvertrages.

Mit der Bauphase ist üblicherweise die Inanspruchnahme 
von öffentlichen Flächen als Baustelleneinrichtungsflächen 
verbunden. Daher wird im engen zeitlichen Zusammen-
hang mit dem Kaufvertrag ein (entgeltlicher) Gestat-
tungsvertrag und/oder eine (gebührenpflichtige) Sonder-
nutzungsvereinbarung geschlossen.



Veröffentlichung der Ausschreibung   06.02.2020

Frist für schriftliche Rückfragen Stufe 1            10.03.2020

Abgabe der Bewerbungen Stufe 1                       07.05.2020

Sitzung des Auswahlgremiums Stufe 1                  09.06.2020

 

Die zweite Stufe wird voraussichtlich im September 2020 beendet. Die 

genaue Terminplanung wird den Teilnehmern der Stufe 2 mitgeteilt.  

Abschluss der Anhandgabevereinbarung:   vrs. Anfang Q4/2020 

TERMINE KONZEPTVERGABE GISELBERTSTRASSE


